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Wir brauchen viele Jahre bis wir verstehen,
wie kostbar Augenblicke sein können.

Ernst Ferstl
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Bekanntmachung 
einer öffentlich/nichtöffentlichen Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung 
 
Sitzungstermin:  26.02.2014 
Uhrzeit:   19:00 Uhr  
   
Sitzungsort:   Kulturquartier Mönchenkloster 
 Mönchenkirchplatz 4 
 14913 Jüterbog 
 
Tagesordnung 
öffentlicher Teil:  

1.  Begrüßung 
 - Feststellung der frist- und formgerechten Einladung 
	 -	Feststellung	der	Beschlussfähigkeit	
2.	 Bestätigung	des	Protokolls	der	Sitzung	vom	18.12.2013	-	

öffentlicher Teil 
3.  Feststellung der Tagesordnung 

4.  Bericht des Stadtverordnetenvorsitzenden und des Bür-
germeisters  

5.  Einwohnerfragestunde 
6.  Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung 
7.  Beschlusskontrolle 
8.		 Neubau	Einfamilienhaus,	Jüterboger	Straße	54	in	14913	

Jüterbog OT Kloster Zinna, Antrag auf Abweichung von 
der Gestaltungssatzung Kloster Zinna 

9. Verkehrsberuhigende Maßnahmen am Kreisbahnplatz 
10.  Abschluss einer Vereinbarung  zwischen dem Landesbe-

trieb Straßenwesen und der Stadt Jüterbog zur Kostentei-
lung beim Ausbau der Bundesstraße 102 - OD Jüterbog, 
1.	Bauabschnitt,		km	0+814,255	bis	km	1+906,398	-	Bau-
kostenvereinbarung 

11.	Vorbereitung	der	am	25.	Mai	2014	stattfindenden	Wahlen	
zum Europaparalament, zum Kreistag, zur Stadtverord-
netenversammlung	und	zu	den	Ortsbeiräten	

12. Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen für das Jahr 2014 

13.  Antrag auf ein Zusatzangebot für das Jüterboger Stan-
desamt, heiratswillige Brautpaare auf Wunsch unter frei-
em Himmel zu trauen 

14.	Information	zum	Antrag	aller	Fraktionen	zur	Veräußerung	
des Grundstücks Birkenweg 15 

15. Antrag der Fraktionen zur Festlegung von Gebühren für 
Wahlkampfplakatierungen 

16.  Diskussion zur Erhöhung der Grundsteuer A 
17.  Haushaltsdiskussion 
   
nichtöffentlicher Teil:  
 
18.	Bestätigung	des	Protokolls	der	Sitzung	vom	18.12.2013	-	

nichtöffentlicher Teil Arne Raue 
19.  Anfragen und Mitteilungen

Jüterbog, 11.02.2014

Arne Raue
Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung einer öffentlich/nichtöffent-
lichen Sitzung des Hauptausschusses 

 
Sitzungstermin:  03.03.2014 
Uhrzeit:   17:30 Uhr  
   
Sitzungsort: Kulturquartier Mönchenkloster, Sakristei, 
 Mönchenkirchplatz 4 
 14913 Jüterbog 
  
Tagesordnung 
öffentlicher Teil:  

1. Begrüßung 
 - Feststellung der frist- und formgerechten Einladung 
	 -	Feststellung	der	Beschlussfähigkeit	
2.   Feststellung der Tagesordnung 
3.	 Bestätigung	des	Protokolls	der	Sitzung	vom	03.02.2014	-	

öffentlicher Teil 
4.  Einwohnerfragestunde 
5.  Anfragen und Mitteilungen 
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nichtöffentlicher Teil:  

6. Sanierung Elektro- und Kommunikationsanlage des Sit-
zungssaals im Rathaus 

 Vergabe von Elektro- und Kommunikationsleistungen 
7.  Energetische Sanierung, Um- und Ausbbau der Kita 

„Spiel mit“ Schloßstraße 42/44 in Jüterbog, Vergabe von 
Planungsleistungen,	 Leistungsphase	5	 -	 9	 für	 	Wasser-	
und	Abwasseranlagen,	 Wärmeversorgungsanlagen	 und	
Lufttechnische Anlagen 

8.	 Sanierung	Einzeldenkmal	mit	Ersatzneubau	als	 Integra-
tionskita,	Planeberg	1-4	in	14913	Jüterbog,	Vergabe	von	
Bauleistungen - Außenanlagen - 

9. Sanierung Einzeldenkmal mit Ersatzneubau als Integra-
tionskita,	Planeberg	1-4	in	14913	Jüterbog,	Vergabe	von	
Bauleistungen -  Los 9 Malerarbeiten im Neubau - 

10. Sanierung Einzeldenkmal mit Ersatzneubau als Integra-
tionskita,	Planeberg	1-4	in	14913	Jüterbog,	Vergabe	von	
Bauleistungen -  Los 10 Schlosserarbeiten im Neubau - 

11.  Sanierung Einzeldenkmal mit Ersatzneubau als Integra-
tionskita,	Planeberg	1-4	in	14913	Jüterbog,	Vergabe	von	
Bauleistungen	-		Los	11	Personenaufzug	im	Neubau	-	

12.  Sanierung Einzeldenkmal mit Ersatzneubau als Integra-
tionskita,	Planeberg	1-4	in	14913	Jüterbog,	Vergabe	von	
Bauleistungen	-		Los	13	Fliesen-	und	Plattenarbeiten	im	
Neubau 

13.  Sanierung Einzeldenkmal mit Ersatzneubau als Integra-
tionskita,	 Planeberg	 1-4	 in	 14913	 Jüterbog,	 Vergabe	 von	
Bauleistungen -  Los 14 Bodenbelagsarbeiten im Neubau - 

14.  Sanierung Einzeldenkmal mit Ersatzneubau als Integra-
tionskita,	Planeberg	1-4	in	14913	Jüterbog,	Vergabe	von	
Bauleistungen -  Los 15 Innentüren im Neubau - 

15.  Sanierung Einzeldenkmal mit Ersatzneubau als Integrati-
onskita,	Planeberg	1-4	in	14913	Jüterbog,	

 Vergabe von Bauleistungen 
16.	Bestätigung	des	Protokolls	der	Sitzung	vom	03.02.2014-	

nichtöffentlicher Teil 
17.  Anfragen und Mitteilungen

Jüterbog, 11.02.2014  
 

 
Arne Raue 
Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Bekanntmachungen einer öffentlichen Sitzung 
des Ortsbeirates Fröhden 

 
Sitzungstermin:  03.03.2014 
Uhrzeit:  19:00 Uhr  
   
Sitzungsort:   Feuerwehrhaus Fröhden 
 Fröhden 
 Fröhdener Siedlung 19 
 14913 Jüterbog 
 
Tagesordnung 
öffentlicher Teil:  
 
1.  Begrüßung 
2.  Auswertung der Ortsvorsteherberatung 
3.  Sonstiges 

 
Jüterbog, 10.02.2014 
 
 
 
Arne Raue 
Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Bekanntmachungen einer öffentlichen Sitzung 
des Ortsbeirates Grüna 

 
Sitzungstermin:  11.03.2014 
Uhrzeit:   19:00 Uhr  
   
Sitzungsort:   Gemeinderaum Grüna 
 Grüna 
 Grüna 103 
 14913 Jüterbog 
 
 
Tagesordnung 
öffentlicher Teil:  
 
1.  Begrüßung 
2.  Auswertung der Ortsvorsteherberatung 
3.  Anfragen und Mitteilungen 
 
Jüterbog, 10.02.2014 
 
 
 
Arne Raue 
Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Bekannmachungen einer öffentlichen Sitzung 
des Ortsbeirates Kloster Zinna 

 
Sitzungstermin: 27.02.2014 
Uhrzeit:   18:00	Uhr		
   
Sitzungsort: Webhaus 
 Kloster Zinna 
 Berliner Straße 72 
 14913 Jüterbog 
  
Tagesordnung 
öffentlicher Teil:  
 
1.  Begrüßung 
2.  Auswertung der Ortsvorsteherberatung 
3. Auswertung der Stadtverordnetenversammlung und der 

Ausschüsse 
4.  Anfragen und Mitteilungen 
  
Jüterbog, 10.02.2014 
 
 
 
Arne Raue 
Bürgermeister der Stadt Jüterbog



Amtsblatt für die Stadt Jüterbog Ausgabe 02/2014  23. Jahrgang 19.02.20144

Bekanntmachung einer öffentlichen Sitzung 
des Ortsbeirates Markendorf 

 
Sitzungstermin: 03.03.2014 
Uhrzeit:   19:00 Uhr  
   
Sitzungsort:   Feuerwehrhaus Fröhden 
 Fröhden 
 Fröhdener Siedlung 19 
 14913 Jüterbog 
 
Tagesordnung 
öffentlicher Teil:  
 
1.  Begrüßung 
2.  Auswertung der Ortsvorsteherberatung 
3.  Sonstiges 

Jüterbog, 10.02.2014  
 

 
Arne Raue 
Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung einer öffentlichen Sitzung 
des Ortsbeirates Neuheim 

 
 
Sitzungstermin: 20.03.2014 
Uhrzeit:   19:00 Uhr  
   
Sitzungsort:   Gemeindehaus Neuheim 
 Neuheim 
 Neuheim 1 
 14913 Jüterbog 
  
Tagesordnung 
öffentlicher Teil:  
 
1.  Begrüßung 
2.  Auswertung der Ortsvorsteherberatung 
3.		Diskussion	aktueller	Probleme	

Jüterbog, 10.02.2014 
 
 
 
Arne Raue 
Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung einer öffentlichen Sitzung 
des Ortsbeirates Neuhof 

 
Sitzungstermin:		28.02.2014	
Uhrzeit:   19:00 Uhr  
   
Sitzungsort: Gemeinderaum Neuhof 
 Neuhof 
 Neuhof 14 
 14913 Jüterbog 

Tagesordnung 
öffentlicher Teil:  
 
1. Begrüßung 
2.	 	 2.	 Entwurf	 des	 Regionalplans	 Havelland-Fläming	 2020	

vom 24.10.2013 
 Durchführung des Beteiligungsverfahrens nach § 10 Abs. 

1	ROG	i.	V.	m.	§	2	Abs.	3	RegBkPlG		
 Stellungnahme der Stadt Jüterbog im Rahmen der Be-

teiligung	 der	Öffentlichkeit	 sowie	 der	Träger	 öffentlicher	
Belange 

3. Auswertung der Ortsvorsteherberatung 

Jüterbog, 10.02.2014 
 
 

Arne Raue 
Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung einer öffentlichen Sitzung 
des Ortsbeirates Werder 

 
Sitzungstermin: 04.03.2014 
Uhrzeit:  19:00 Uhr  
   
Sitzungsort:  Gemeinderaum Werder 
 Werder 
 Werder 13 
 14913 Jüterbog 
 
Tagesordnung 
öffentlicher Teil:  
 
1.  Begrüßung 
2.  Auswertung der Ortsvorsteherberatung 
3.  Anfragen und Mitteilungen 

Jüterbog, 10.02.2014 
 
 
 
Arne Raue 
Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung des Wahlleiters 
vom 19. Februar 2014 

 
Gemäß	 §§	 26	 und	 64	 Absatz	 3	 des	 Brandenburgischen	
Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 
und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung 
(BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt: 
 

I.    Wahltermin für die Hauptwahl sowie die Wahlzeit 
   
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit 
der landesweiten Kommunalwahlen 2014 
vom	4.	September	2013	finden	die	Wahlen (Hauptwahlen) 
-  der Stadtverordnetenversammlung Jüterbog sowie  
-		der		Ortsbeiräte		der		Ortsteile		Neuheim,		Grüna,		Kloster		
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Zinna,  Neuhof,  Werder,  Markendorf  und Fröhden am 
Sonntag, den 25. Mai 2014 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt. 
 
II.    Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen    
 
Nachdem  der  Minister  des  Innern  die  Wahltermine  für  die  
vorgenannten  Hauptwahlen  durch 
Rechtsverordnung		bestimmt		hat,		fordere		ich		gemäß		§		31		
Absatz  2  Satz  3  BbgKWahlV  auf,  die 
Wahlvorschläge	 für	 diese	 Wahlen	 möglichst frühzeitig 
einzureichen.	Ergänzend	hierzu	weise	ich	auf	
Folgendes hin: 
 
A.  Wahl zur Stadtverordnetenversammlung Jüterbog 
 
1. Anzahl der zu wählenden Stadtverordneten. Es sind 

insgesamt 22 Stadtverordnete	zu	wählen.	
 
2. Wahlkreise 
 Das  Gebiet  der  Stadt  Jüterbog,  einschließlich  der  

Ortsteile  (12.377  Einwohner)  bildet  einen Wahlkreis.
 
3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist 

3.1	 Wahlvorschläge	 können	 von	 Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen sowie Einzel-
bewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht 
werden.	Daneben	können	Parteien,	politische		Vereini-
gungen		und		Wählergruppen		auch		gemeinsam		einen		
Wahlvorschlag  als Listenvereinigung  einreichen.  Sie  
dürfen  sich  jedoch  bei  jeder  Wahl  nur  an  einer 
Listenvereinigung  beteiligen;  die  Beteiligung  an  ei-
ner		Listenvereinigung		schließt		einen	eigenständigen	
Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus. 

 
3.2	 Die	Wahlvorschläge	sollten	möglichst frühzeitig ein-

gereicht werden. Sie müssen spätestens bis  zum 
Donnerstag, den 20. März 2014, 12 Uhr,  bei dem 
Wahlleiter der Stadt Jüterbog Markt 21 schriftlich 
eingereicht werden. 

 
4.   Besondere	Anzeigepflicht	für Listenvereinigungen 
 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusam-

menzuschließen, ist dem Wahlleiter für die Stadt Jüter-
bog	durch	die	für	das	Wahlgebiet	zuständigen	Organe	
aller am Zusammenschluss Beteiligten    spätestens  
bis  zum  Donnerstag,  den  20.    März  2014,    12  Uhr,  
schriftlich	anzuzeigen.	Die	Erklärung	der	an	dem	Zu-
sammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei 
Parteien	oder	 politischen	Vereinigungen	 von	mindes-
tens	zwei	Mitgliedern	des	 für	das	Wahlgebiet	zustän-
digen Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzenden 
oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, bei 
Wählergruppen	von	der	oder	dem	Vertretungsberech-
tigten	der	Wählergruppe	unterzeichnet	sein.	

 
5.  Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen 

Wahlvorschlag 
	 Eine	 Partei,	 politische	 Vereinigung,	 Wählergruppen,	

Listenvereinigung oder Einzelbewerberinnen / Einzel-
bewerber  können  nur  einen  wahlgebietsbezoge-
nen  Wahlvorschlag  für  das  gesamte Wahlgebiet ein-
reichen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge 
 
6.1				 Die	Wahlvorschläge	sollen	nach	dem	Muster	der	Anla-

ge 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht 
werden. Sie müssen enthalten 

 
a)   den  Familiennamen,  die  Vornamen,  den  Beruf  oder  

die		Tätigkeit,		den		Tag		der		Geburt,		den	Geburtsort,	
die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer jeden 
Bewerberin und eines jeden Bewerbers in erkennbarer 
Reihenfolge, 

 
b)   als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 

Vereinigung	den	vollständigen	Namen	der	einreichen-
den		Partei		oder		politischen		Vereinigung		und,		sofern		
sie  eine  Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der 
im	Wahlvorschlag	angegebene	Name	der	Partei	oder	
politischen Vereinigung muss mit dem Namen überein-
stimmen, den diese im Lande führt, 

 
c)   als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen 

der	einreichenden	Wählergruppe	und,	sofern	sie	eine	
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus dem Na-
men	muss	hervorgehen,	dass	es	sich	um	eine	Wäh-
lergruppe handelt; der Name und die etwaige Kurzbe-
zeichnung	 dürfen	 nicht	 	 den	 	Namen	 	 von	 	 Parteien		
oder  politischen  Vereinigungen  oder  deren  Kurzbe-
zeichnung enthalten, 

 
d)   als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Na-

men der Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung	verwendet,	auch	diese;	zusätzlich	sind	die	
Namen und, sofern vorhanden, auch  die  Kurzbezeich-
nungen		der		an		ihr		beteiligten		Parteien,		politischen		
Vereinigungen		und	Wählergruppen	anzugeben,	

 
e)   den Namen des Wahlgebietes. 
 
6.2   Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-

rin oder einen Bewerber enthalten. Ein wahlgebiets-
bezogener  Wahlvorschlag  darf  höchstens  insge-
samt 33 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 

 
6.3   Daneben  soll  der  Wahlvorschlag  Namen,  Anschrift  

und  Telekommunikationsanschluss  der Vertrauens-
person  und  der  stellvertretenden  Vertrauensper-
son  enthalten.  Als Vertrauensperson  kann  auch  eine  
Bewerberin  oder  ein  Bewerber  benannt  werden.  
Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrau-
ensperson,  jede  für  sich,  berechtigt,  verbindliche  
Erklärungen		zum		Wahlvorschlag	abzugeben	und	ent-
gegenzunehmen. 

 
6.4   Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 

Vereinigung muss von mindestens zwei Mitgliedern 
des	 für	das	Wahlgebiet	zuständigen	Vorstandes,	dar-
unter der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellver-
treterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss  von  
der  oder  dem  Vertretungsberechtigten  unterzeich-
net  sein. Die Vertretungsberechtigung  ist  auf  mein  
Verlangen  nachzuweisen.  Der  Wahlvorschlag  einer 
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Listenvereinigung  muss  von  jeder  an  ihr  betei-
ligten	 	Partei,	 	politischen	 	Vereinigung	 	und	Wähler-
gruppe entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewer-
bers muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein. 

 
6.5   Wichtige Beschränkungen 
 Jede  Bewerberin  und  jeder  Bewerber  darf  nur  auf  

einem  Wahlvorschlag  für  die  Wahl  zur Stadtver-
ordnetenversammlung Jüterbog, bzw. für die Wahl der 
Ortsbeiräte	der	 jeweiligen	Ortsteile	benannt	sein.	Die	
Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag 
einer	 Partei	 darf	 nicht	 Mitglied	 einer	 anderen	 Partei	
sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser 
Wahl antritt. 

 
7.   Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbe-

rin oder Bewerber 
 
7.1   Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf ei-

nem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an 
folgende Voraussetzungen geknüpft: 

 
a)   Die Bewerberin oder der Bewerber	muss	gemäß	§	11	

BbgKWahlG wählbar sein. 
 
b)   Die Bewerberin oder der  Bewerber muss durch 

eine Versammlung zur Aufstellung der Bewerberin-
nen und Bewerber	gemäß	§	33	BbgKWahlG	bestimmt	
worden	sein	(siehe	Nummer	8).	

 
c)   Die  Bewerberin  oder  der  Bewerber  muss  der  

Benennung  auf  dem  Wahlvorschlag schriftlich zu-
stimmen. Die Zustimmung ist nach dem Muster der 
Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV 
abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei 
eingereicht, hat die  Bewerberin  oder  der  Bewerber  
in		der		Zustimmungserklärung		zudem		ihre		oder		sei-
ne	Parteimitgliedschaften	anzugeben	oder	zu	erklären,	
dass sie oder er parteilos ist. 

 
Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gelten 
ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber. 
 
7.2    Zur Wählbarkeit 
 
7.2.1			Wählbarkeit	von	Deutschen 
	 Gemäß	§	11	Absatz	1	BbgKWahlG	sind	wählbar	alle	

Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, die 
-		am	25.	Mai	2014	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben	

und 
-		seit	mindestens	drei	Monaten	im	Wahlgebiet	ihren	stän-

digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Ab-
satz	2	BbgKWahlG	nicht	wählbar,	wenn	sie	

 oder er 
-		gemäß	§	9	BbgKWahlG	vom	Wahlrecht	ausgeschlos-

sen ist oder 
-		infolge	Richterspruchs	die	Wählbarkeit	oder	die	Fä-

higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt. 

7.2.2		Wählbarkeit	 von	 Unionsbürgerinnen und Unions-
bürgern	Gemäß		§		11		Absatz		1		BbgKWahlG		sind		
wählbar	 	auch		alle	 	Staatsangehörigen		anderer	Mit-
gliedstaaten		der		Europäischen		Union		(Belgien,		Bul-
garien,	 	 Dänemark,	 	 Estland,	 	 Finnland,	 Frankreich,		
Griechenland,  Irland,  Italien,  Kroatien,  Lettland,  Li-
tauen,  Luxemburg,  Malta, Niederlande, Österreich, 
Polen,	Portugal,	Rumänien,	Schweden,	Slowakei,	Slo-
wenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Ver-
einigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern), die 
-		am	25.	Mai	2014	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben	

und 
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 
ständigen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	

 Aufenthalt haben. 
 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach 
§	11	Absatz	3	BbgKWahlG	nicht	wählbar,	wenn	sie	
oder er 

-		gemäß	§	9	BbgKWahlG	vom	Wahlrecht	ausgeschlos-
sen ist oder 

-  infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland	die	Wählbarkeit	oder	die	Fähigkeit	zur	
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 

-  infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallent-
scheidung im Herkunftsmitgliedstaat	die	Wählbar-
keit nicht besitzt. 

 
7.3    Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 

für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbe-
hörde  nach  dem  Muster  der  Anlage  8a  zu  §  32  
Absatz  5  Nummer  2  BbgKWahlV einzureichen, dass 
die vorgeschlagene Bewerberin oder der vorgeschla-
gene	Bewerber	wählbar	ist.	

 
 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 

ihre	Zustimmung	zur	Kandidatur	erklärt	haben,	müssen	
mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine 
Versicherung an Eides statt  nach  dem  Muster  der  
Anlage  8c  zu  §  32  Absatz  5  Nummer  3  BbgK-
WahlV  über  ihre Staatsangehörigkeit und darüber 
vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
nicht	von	der	Wählbarkeit	ausgeschlossen	sind.	

8.		 Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 
gemäß § 33 BbgKWahlG 

 
8.1				 Die  Bewerberinnen  und  Bewerber  einer  Partei  

oder  politischen  Vereinigung  und  ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ih-
res Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten	Mitglieder	der	Partei	oder	politischen	Ver-
einigung in geheimer Abstimmung bestimmt worden 
sein (Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch 
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 
1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders 
gewählt	worden	sind	(Delegiertenversammlung).  

 
8.2	 Wenn	die	Partei	oder	politische	Vereinigung	im	Wahl-

gebiet keine Organisation hat, können die Bewer-
berinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch 
durch die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder	der	Partei	oder	politischen	Vereinigung	oder	
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deren Delegierte oder durch die für die Wahl zum Kreis-
tag	des	Landkreises	Teltow	Fläming	wahlberechtigten	
Mitglieder	der	Partei	oder	politischen	Vereinigung	oder	
deren Delegierte bestimmt werden. 

 
8.3	 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wähler-

gruppe sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Ver-
sammlung  der  zum  Zeitpunkt  ihres  Zusammentritts  
im  gesamten  Wahlgebiet wahlberechtigten  Mit-
glieder		der		Wählergruppe		(Mitgliederversammlung)  
oder,		wenn		die	Wählergruppe	nicht	mitgliedschaftlich	
organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt 
ihres  Zusammentritts  im  gesamten  Wahlgebiet  
wahlberechtigten  Anhängerinnen  und Anhänger  
(Anhängerinnen-  und  Anhängerversammlung)  der  
Wählergruppe	 	 in	 	 geheimer Abstimmung bestimmt 
worden sein. Dies kann auch durch Delegierte gesche-
hen,	die	von	den	Mitgliedern	oder	Anhängerinnen	und	
Anhängern	(Satz	1)	aus	ihrer	Mitte	in	geheimer Wahl 
hierzu	besonders	gewählt	worden	sind	 (Delegierten-
versammlung).	Die	Ausführungen	zu	Nummer	8.2	gel-
ten für mitgliedschaftlich	organisierte	Wählergruppen	
entsprechend. 

 
8.4	 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listen-

vereinigung sowie ihre Reihenfolge müssen in einer 
gemeinsamen Mitglieder- oder Delegiertenversamm-
lung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; 
im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgK-
WahlG	sinngemäß.	

 
8.5		 Zu	den	Versammlungen	sind	die	Mitglieder,	Anhänge-

rinnen	und	Anhänger	oder	Delegierten	 von	dem	 	 zu-
ständigen		Vorstand		der		Partei		oder		politischen		Ver-
einigung  oder  der  oder  dem Vertretungsberechtigten 
der	Wählergruppe	mit	einer	mindestens dreitägigen 
Frist entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündi-
gung zu laden. 

 
8.6				 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-

berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für  die  
geheime  Wahl  der  Bewerberinnen  und  Bewerber  
sowie  der  Delegierten  für  die Delegiertenversamm-
lung  vorschlagsberechtigt.  Den  Bewerberinnen  
und  Bewerbern  ist Gelegenheit  zu  geben,  sich  und  
ihr		Programm		der		Versammlung		in		angemessener		
Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich 
mindestens drei Mitglieder,	Anhängerinnen	 und	An-
hänger	oder	Delegierte	an	der	Abstimmung	beteiligen.	

8.7	 Über	 	die	 	Mitglieder-,	 	Anhängerinnen-	 	und		Anhän-
ger-  oder  Delegiertenversammlung  ist  eine Nieder-
schrift nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 
5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahl-
vorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss 
die Art, der Ort und die Zeit  der  Versammlung,  die  
Form  der  Einladung,  die  Anzahl  der  erschienenen  
Mitglieder,	Anhängerinnen		und		Anhänger		oder		Dele-
gierten  sowie  das  Ergebnis  der  geheimen  Wahl her-
vorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter 
der Versammlung und zwei von der Versammlung 
bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an Ei-
des statt zu versichern, dass die gesetzlichen Mindest-

anforderungen an eine demokratische Aufstellung der 
Kandidatinnen	und	Kandidaten	gemäß	§	33	Absatz	5	
BbgKWahlG beachtet worden sind. 

 
9. Unterstützungsunterschriften 
 
9.1   Befreiung von dem Erfordernis von Unterstüt-

zungsunterschriften 
 
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Ver-

einigungen, die am 9. September 2013 aufgrund ei-
nes zurechenbaren Wahlvorschlags im 17. Deutschen 
Bundestag oder im 5. Landtag Brandenburg durch min-
destens	eine	im	Land	Brandenburg	gewählte	Abgeord-
nete oder durch mindestens  einen  im  Land  Bran-
denburg		gewählten		Abgeordneten		oder		im		Kreistag		
des	 Landkreises	 Teltow	 Fläming	 durch	 mindestens	
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens 
einen  Kreistagsabgeordneten  oder  in  der  Stadt-
verordnetenversammlung  Jüterbog  durch mindestens 
eine Stadtverordnete oder durch mindestens einen 
Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit.  

 
9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 9. Sep-

tember 2013 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags		 im		Kreistag		des		Landkreises		Teltow		Flä-
ming  durch  mindestens  eine Kreistagsabgeordnete  
oder  durch  mindestens  einen  Kreistagsabgeordne-
ten  oder  in  der Stadtverordnetenversammlung  Jü-
terbog  durch  mindestens  eine  Stadtverordnete  oder  
durch mindestens einen Stadtverordneten seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

 
9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 

ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindes-
tens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigs-
tens eine der in Nummer 9.1.1 oder 

9.1.2  genannten Voraussetzungen für die Befreiung von die-
sem Erfordernis erfüllt. 

9.1.4   Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerbern, die am 9. September 2013 aufgrund 
eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkrei-
ses	Teltow	Fläming	 oder	 in	 der	Stadtverordnetenver-
sammlung  Jüterbog  vertreten  sind,  sind  von  dem  
Erfordernis  von Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.2    Wichtige Hinweise 
 
9.2.1	 Dem		Wahlvorschlag		einer		Partei,		einer		politischen		

Vereinigung,	 	 einer	 	Wählergruppe,	 	 einer	 Listenver-
einigung, einer Einzelbewerberin oder eines Einzel-
bewerbers, die oder der nicht nach der vorstehenden 
Nummer 9.1 von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften befreit ist, sind im  Falle  eines  wahl-
gebietsbezogenen  Wahlvorschlags  mindestens  
20  Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten	Personen,	beizufügen.	
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9.2.2 Die  persönliche,  überprüfbare  Unterstützungsunter-
schrift		der		wahlberechtigten		Person		ist	spätestens 
bis zum Mittwoch, den 19. März 2014, 16 Uhr, bei der 
Wahlbehörde, Stadtverwaltung Jüterbog, Einwoh-
nermeldeamt (Raum 107), Markt 21  14913 Jüterbog  
zu leisten. 

 Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtli-
chen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder 
einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung 
von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet 
werden. Die hierzu von mir auf  Anforderung  aus-
gegebenen  Unterschriftenlisten  (siehe  Nummer  
9.2.3)  sind  der Wahlbehörde Stadtverwaltung Jü-
terbog Einwohnermeldeamt (Raum 107), Markt 21  
14913	Jüterbog	spätestens	bis	zum	Mittwoch, den 19. 
März 2014, 16 Uhr, vorzulegen. 

 Die  erforderlichen  Unterstützungsunterschriften  
sind  auf  den  von  mir  aufgelegten  oder ausgege-
benen amtlichen Formblättern für Unterschriften-
listen nach dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 
4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender 
Vorschriften zu erbringen: 

 
9.2.3	 Die	Formblätter	werden	von	mir	auf Anforderung des 

Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, 
Stadtverwaltung Jüterbog  Einwohnermeldeamt 
(Raum 107), Markt 21  14913 Jüterbog aufgelegt.  

 
 Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen 

sowie Anschrift einer jeden Bewerberin und eines 
jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzu-
geben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Par-
tei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung deren Name und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben. 
Außerdem	hat	der	Wahlvorschlagsträger	durch	schrift-
liche	Erklärung	zu	bestätigen,	dass	die	Bewerberinnen	
und	 Bewerber	 sowie	 ihre	 Reihenfolge	 gemäß	 §	 33	
BbgKWahlG bestimmt worden sind,  oder  eine  Aus-
fertigung  der  Niederschrift  über  die  Bestimmung  der  
Bewerberinnen  und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge 
vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer Listenverei-
nigung sind ferner auch die Namen, und, sofern vor-
handen, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten 
Gruppierungen anzugeben. Beim Wahlvorschlag einer 
Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers ist 
die Bezeichnung „Einzelwahlvorschlag“ anzugeben. 
Auf	 Anforderung	 des	 Wahlvorschlagsträgers	 werde	
ich unter den vorgenannten Voraussetzungen auch 
amtliche	Formblätter	für	die	Unterzeichnung	des	Wahl-
vorschlags  bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor 
einer Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen 
zur	Beglaubigung	ermächtigten	Stelle	ausgeben.	

 
9.2.4	 Wahlvorschläge	von	Parteien,	politischen	Vereinigun-

gen,	Wählergruppen	oder	Listenvereinigungen	dürfen	
erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstüt-
zungsunterschriften sind ungültig. 

9.2.5	 Eine		wahlberechtigte		Person		darf		nur		jeweils		einen		
Wahlvorschlag  für  die  Wahl  zur Stadtverordnetenver-
sammlung	 Jüterbog	 unterzeichnen.	 Hat	 eine	 Person	
für diese Wahl mehr als einen  Wahlvorschlag    unter-
zeichnet,		so		sind		sämtliche		von		ihr		für		diese		Wahl		
geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig. 

 
9.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Un-

terzeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des 
Wahlvorschlags durch die Bewerberinnen und Bewer-
ber	selbst	ist	unzulässig.	

 
9.2.7 Neben  der  Unterschrift  sind  Familien-  und  Vorna-

men,  Tag  der  Geburt  und  Anschrift  der unterzeich-
nenden	 Person	 sowie	 das	 Datum	 der	 Unterschrifts-
leistung	anzugeben.	Die	unterzeichnende	Person		hat		
sich  vor  der  Unterschriftsleistung  auszuweisen.  Die  
Zurücknahme  gültiger Unterstützungsunterschriften ist 
wirkungslos. 

 
9.2.8		Eine	wahlberechtigte	Person,	die	wegen	einer	körper-

lichen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschrifts-
leistung	 bedarf,	 kann	 eine	 Person	 ihres	 Vertrauens	
(Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschriftsleistung 
vornimmt.		Eine		wahlberechtigte		Person,		die		wegen		
einer  Behinderung  nicht  in  der  Lage  ist,  die Wahl-
behörde aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstüt-
zungsunterschrift	durch	Erklärung	vor	einer	oder	einem			
Beauftragten  der  Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag  
kann  bis  Montag, den 17.  März 2014, 16 Uhr, schrift-
lich bei der Wahlbehörde gestellt werden. 

 
9.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-

zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstüt-
zungsunterschrift  auf  der  von  mir  aufgelegten  oder  
ausgegebenen  Unterschriftenliste  leisten,  zu vermer-
ken,  dass  sie  im  Wahlgebiet  (im  Falle  eines  wahl-
gebietsbezogenen  Wahlvorschlags)  zum Zeitpunkt 
ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.  

 
10.  Mängelbeseitigung 
	 Nach	Ablauf	der	Einreichungsfrist	am	20.	März	2014,	

12	Uhr,	können	Mängel,	die	sich	auf	die	Zahl	und	Rei-
henfolge der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, 
nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsun-
terschriften nicht mehr beigebracht werden. Das Glei-
che gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so 
mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identi-
tät	nicht	feststeht.	Sonstige	Mängel,	die	die	Gültigkeit	
der	Wahlvorschläge	berühren,	können	bis	zu	der	Ent-
scheidung	über	die	Zulassung	der	Wahlvorschläge	(§	
37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden. 

 
11.  Zulassung der Wahlvorschläge 
	 Der		Wahlausschuss		beschließt		am		25.März		2014		in		

öffentlicher  Sitzung  über  die  Zulassung  der Wahlvor-
schläge.	Im	Übrigen	wird	auf	§	37	BbgKWahlG	sowie	
§§	38	und	39	BbgKWahlV	verwiesen.	

 
B.  Wahl zu den Ortsbeiräten der Ortsteile Neuheim, 

Grüna, Kloster Zinna, Neuhof, Werder, Markendorf 
und Fröhden 
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Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 
6.5,	7,	8.1,	8.3	bis	8.7,	10	und	11	zur	Wahl	der	Stadtverordne-
tenversammlung Jüterbog gelten für die Wahl zu den Ortsbei-
räten	der	o.g.	Ortsteile	mit	folgenden	Maßgaben	sinngemäß:	
 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des jeweiligen 

o.g. Ortsteils  ist das Gebiet dieses Ortsteils.   

2. Es sind jeweils drei Mitglieder des jeweiligen o.g. Orts-
beirates	zu	wählen.	

 
3. Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 4 Be-

werberinnen und Bewerber enthalten. 
 
4.	 Wählbar	sind	alle	Personen,	die	nach	§	11	BbgKWahlG	

wählbar	sind	und	im	zuständigen	Ortsteil	ihren	ständi-
gen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

 
5. Die  in  der  Stadt  Jüterbog  wahlberechtigten  Mit-

glieder	 	der	 	Partei,	 	politischen	 	Vereinigung	 	 	 	oder	
Wählergruppe		oder		deren		Delegierte		können		auch		
die  Bewerberinnen  und  Bewerber  sowie  ihre Rei-
henfolge	für	die	Wahl	zu	den	Ortsbeiräten	der	Ortsteile	
der Stadt Jüterbog bestimmen, sofern die Anzahl der 
im jeweiligen Ortsteil wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei,	 politischen	 Vereinigung	 oder	 Wählergruppe	
nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht. 

 In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt 
Jüterbog wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, 
gelten	die	Ausführungen	zu	Buchstabe	A	Nummer	8.2	
entsprechend. 

 
6.	 Dem		Wahlvorschlag		einer		Partei,		einer		politischen		

Vereinigung,		einer		Wählergruppe,		einer		Listen-ver-
einigung, einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbe-
werbers, die oder der nicht von dem Erfordernis von Un-
terstützungsunterschriften befreit ist, sind mindestens 
3 Unterstützungsunterschriften beizufügen; im Ortsteil 
Kloster Zinna sind mindestens 5 Unterstützungsun-
terschriften beizubringen. Von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften	 sind	 auch	 die	 Parteien,	
politischen	Vereinigungen	und	Wählergruppen	befreit,	
die am 9. September 2013 aufgrund eines zurechen-
baren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des jeweiligen 
Ortsteils durch mindestens ein Mitglied seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechen-
des gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im vertreten 
sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs 
genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 
9.2.2	bis	9.2.5	und	9.2.7	bis	9.2.9	sinngemäß.	

 
III.  Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
 
Die	 für	die	Einreichung	von	Wahlvorschlägen	erforderlichen	
Vordrucke werden von mir beschafft und können bei mir 
angefordert werden. 
 
 Jürgen Tolksdorf 
Der Wahlleiter der Stadt Jüterbog 

Verpachtung von Werbeflächen

Die Stadtverwaltung Jüterbog schreibt
• 10 Litfaßsäulen im Stadtgebiet Jüterbog

zur	 Nutzung	 von	 Veranstaltungs-,	 Produkt-	 und	 Unterneh-
menswerbung aus.
Nachstehend aufgeführte Standorte sind hierbei einbezogen:

1. Markt 5
2. Wursthof
3. Friedrich-Ebert-Str./W.-Kempff-Weg
4. Friedrich-Ebert-Str./Wiesenschule
5. Schloßstraße/Schloßpark
6. An den Anlagen/Luckenwalder Berg
7. Zinnaer Vorstadt 69
8.	 Schillerstraße
9. Große Straße 99
10. Hauptstraße 12

Der	Pachtvertrag	wird	mit	Wirkung	zum	01.04.2014	mit	einer	
Laufzeit von 2 (zwei) Jahren abgeschlossen.

Bei weiteren Informationen bzw. Rückfragen melden Sie sich 
bitte unter
Telefon:	03372/463182,	Fax	03372/463410
E-mail: kaemmerei@jueterbog.de

Die Bewerber können ihre Angebote bis zum 20.03.2014 
schriftlich bei der Stadt Jüterbog einreichen.
Die Angebote sind zu kennzeichnen.

Stadtverwaltung Jüterbog  oder  Stadtverwaltung Jüterbog
Liegenschaft		 	 Postfach	1352
Rathaus Markt 21/Zimmer 305  14902 Jüterbog

 
 
 
Arne Raue 
Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Widerspruchsrecht für Auskünfte 

aus dem Melderegister 

Widerspruch gegen Übermittlung an 
Religionsgesellschaften 

Das Meldegesetz sieht vor, dass einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaft neben den Daten ihrer Mitglieder 
auch einige Grunddaten von Nichtmitgliedern, die mit einem 
Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft 
in demselben Familienverband leben, übermittelt werden 
dürfen. Der betroffene Familienangehörige - also nicht das 
Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft 
selbst - kann jedoch nach § 30 Abs. 2 Satz 2 BbgMeldG * 
die Einrichtung einer Übermittlungssperre verlangen. Eine 
Begründung ist nicht erforderlich. 

Widerspruch bei Alters- und Ehejubiläum 
Begehrt	jemand	eine	Auskunft	über	Alters-	oder	Ehejubiläum,	
darf die Meldebehörde auf Grund von § 33 Abs. 4 BbgMeldeG* 
eine	auf	 folgende	Daten	beschränkte	Melderegisterauskunft	
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erteilen:	 Vor-	 und	 Familienname,	 Doktorgrad,	 gegenwär-
tige	 Anschrift	 sowie	 Tag	 und	 Art	 des	 Jubiläums.	 Diese	
Auskunft darf jedoch nur erteilt werden, wenn Sie nicht 
widersprochen haben. Wenn Sie von Ihrem Widerspruchs-
recht Gebrauch machen, darf die Meldebehörde z.B. der 
Presse	 nicht	mitteilen,	 dass	Sie	 demnächst	 z.	 B.	 Ihren	 80.	
Geburtstag	oder	das	Jubiläum	der	Goldenen	Hochzeit	feiern. 
Da das Widerspruchsrecht bei Ehejubiläumsdaten nur 
gemeinsam ausgeübt werden kann, sind die Unterschrif-
ten beider Ehegatten erforderlich. 

Widerspruch an Parteien, politischen Vereinigungen, 
Wählergruppen u.a. 

Das Meldegesetz sieht in § 33 Abs. 1 vor, dass die Meldebe-
hörde in den sechs der Wahl vorangehenden Monaten 
Auskunft	an	Parteien,	politische	Vereinigungen,	Wählergrup-
pen,	 Listenvereinigungen	 und	 andere	 Träger	 von	Wahlvor-
schlägen	 über	 Familiennamen,	 Vornamen,	 Doktorgrad	 und	
gegenwärtige	 Anschrift	 von	 Wählern	 erteilen	 darf.	 Diese	
Auskunft	steht	auch	Trägern	von	Volksbegehren	und	Volks-
entscheiden zu. Sie können dieser Datenübermittlung ohne 
weitere Begründung widersprechen. 

Melderegisterauskunft mittels automatisierten Abrufs 
über das Internet 

Einfache	Melderegisterauskünfte	können	gemäß	den	Voraus-
setzungen des § 32a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BbgMeldG* 
auch mittels automatisierten Abruf über das Internet erteilt 
werden.	Ein	Abruf	ist	nicht	zulässig,	wenn	Sie	gemäß	§	32a	
Abs. 2 BbgMeldeG* dieser Form der Auskunftserteilung 
widersprechen. 

Widerspruch gegen Übermittlung an Adressbuchverlage
Das Meldegesetz erlaubt in § 33 Abs. 5 eine Auskunft an 
Adressbuchverlage über Vor- und Familiennamen, Doktor-
grad	 und	 gegenwärtige	 Anschriften	 von	 Einwohnern,	 die	
das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben.	Dieser	Auskunftsertei-
lung können Sie widersprechen. Eine Begründung ist nicht 
erforderlich. 

Widerspruch gegen die Datenübermittlung an das 
Bundesamt für Wehrverwaltung 

nach	§	18	Abs.	7	des	Melderechtsrahmengesetzes
Diese Datenübermittlung erfolgt zum Zwecke der Übersen-
dung	von	Informationsmaterial	über	die	Streitkräfte	an	eventu-
ell	zukünftige	Freiwillige	(nur	für	Antragsteller	unter	18	Jahre).

Die	 Anträge	 können	 persönlich	 im	 Einwohnermeldeamt,	
montags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, dienstags 
von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 
9	bis	12	Uhr	und	von	13	bis	18	Uhr	gestellt	werden.		
Das Antragsformular steht Ihnen zum Herunterladen im Inter-
net unter www.jueterbog.eu zur Verfügung.

*Gesetz über das Meldewesen im Land Brandenburg (Brandenbur-
gisches Meldegesetz - BbgMeldeG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. Januar 2006 (GVBl. I S. 6), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 15.04.2009 (GVBl. I S. 66) 

Jüterbog, 22.01.2014
Einwohnermeldeamt

Beschlüsse des Hauptausschusses 
vom 03.02.14

Energetische Sanierung, Um- und Ausbau der Kita „Spiel mit“ 
Schloßstraße 42/44 in 14913 Jüterbog, Vergabe von Archi-
tektenleistungen für die Leistungsphasen 5 – 9 an das Archi-
tektur- und Ingenieurbüro Handke und Noack aus Jüterbog
Beschl. Nr. 0001/2014  - einstimmig zugestimmt –

Verkauf eines Grundstückes in Fröhden, Flur 9, Flurstück 299
Beschl. Nr. 0002/2014  - einstimmig zugestimmt –

Verkauf eines Grundstückes in Jüterbog, Flur 1, Flurstück 457
Beschl. Nr. 0003/2014  - einstimmig zugestimmt -

Öffentliche Auslegung und ortsübliche 
Bekanntmachung der Bodenrichtwerte

zum Stichtag 31.Dezember 2013 
in der Stadt Jüterbog

Vom	Gutachterausschuss	des	Landkreis	Teltow-Fläming	hat	
die Stadt Jüterbog die beschlossenen Bodenrichtwerte für 
baureifes	Land	und	für	land-	und	forstwirtschaftliche	Flächen	
zum Stichtag 31. Dezember 2013 in Listenform zur öffentli-
chen Auslegung und Bekanntmachung bekommen.

Die	Auslegung	erfolgt	für	die	Dauer	eines	Monats	bis	spätes-
tens 31.03.2014 im

Rathaus, Markt 21, Amt Liegenschaften, Zimmer 305
an den Sprechtagen:

Dienstag  von  9:00 – 12:00      und  13:00 – 16:00
Donnerstag		 von	 9:00	–	12:00						und		 13:00	–	18:00

Ab	 Ende	März	 können	 diese	 Bodenrichtwerte	 bildlich	 über	
den Brandenburg-Viewer unter http://www.geobasis-bb.de/
bb-viewer.htm abgerufen werden.

Auskünfte	erhalten	 Interessierte	ab	sofort	 in	der	Geschäfts-
stelle des Gutachterausschusses in der Kreisverwaltung 
Teltow-Fläming,	Am	 Nuthefließ	 2,	 14943	 Luckenwalde	 und	
unter	Telefon	03371/608-4205.
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Amtliche Bekanntmachungen 
anderer Stellen

Einladung 
der Jagdgenossenschaft  Markendorf / Fröhden

Der Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Markendorf / 
Fröhden	 lädt	 hiermit	 alle	 Grundeigentümer	 von	 bejagba-
ren	 Flächen	 in	 der	 Gemarkung	 Markendorf	 /	 Fröhden	 zur	
Versammlung der Jagdgenossenschaft ein.

am 14.03.2014   um  19.00.Uhr
im     Dorfgemeinschaftshaus in Fröhden

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstandes
3. Bericht der Kassenwartin
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Diskussion 
6. Entlastung von Vorstand, Kassenwartin und Kassenprüfer
7. Beschlussfassung zur Verteilung der Jagdpacht

Gerhard Preuß
Jagdvorsteher

Einladung

Der Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Jüterbog-
Neumarkt	lädt	hiermit	alle	Grundeigentümer	von	bejagbaren	
Flächen	in	der	Gemarkung	Jüterbog,	Flur	21	bis	Flur	28	(tlw.)	
zur Versammlung der Jagdgenossenschaft 

am 21.03.2014, um 19:00 Uhr

in	 die	 Gaststätte	 „Puttkammer“	 Hauptstraße	 19	 in	 14913	
Jüterbog ein.

Tagesordnung:

1.	 Begrüßung	 und	 Feststellung	 der	 ordnungsgemäßen	
Ladung	und	Beschlussfähigkeit	durch	den	Jagdvorsteher

2.   Ausführung des Jagdvorstehers zum Vorjahr 
3.   Bericht zum Haushaltsjahr 2013/2014
4.   Bericht der Kassenprüfer
5. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes und der 

Kassenprüfer
6. Vorlage und Beschlussfassung des Haushaltplanes 

2014/2015
7.   Beschlussfassung über das Anlegen einer Spareinlage 
8.	 Vorlage	und	Beschlussfassung	zur	Flächenübergabe	ab	

01.04.2014
9.   Diskussion

Im	Anschluss	an	die	Mitgliederversammlung	laden	die	Jäger	
zum Wildessen ein.

Die	Jagdgenossen	können	sich	durch	Bevollmächtigte	vertre-
ten lassen. Vertreter bedürfen einer schriftlichen Vollmacht, 
die dem Jagdvorsteher vor Beginn der Versammlung vorzu-
legen ist

Als Jagdvorsteher möchte ich an dieser Stelle auf die 
Anzeigepflicht	 hinsichtlich	 des	 Besitzes	 bei	 Veränderungen	
von	land-	und	forstwirtschaftlichen	Flächen	der	Jagdgenossen	
gegenüber dem Jagdkataster hinweisen. Ich bitte die 
Veränderungen	bei	Eigentumsumschreibungen	bezüglich	der	
bejagbaren	 Flächen	 oder	 die	 Änderung	 der	 Kontonummer	
(IBAN- Nr.  und BIC-Nr.) uns mitzuteilen Die Angaben werden 
vertraulich behandelt.

gez. Norbert Mönnich 
Jagdvorsteher

Ende der amtlichen Bekanntmachungen
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Fläming Anzeiger
Ihr Bürgermeister Arne Raue informiert:

Der neue Veranstaltungskalender der Stadt liegt in der 
Stadt- und Touristinformation und im Bürgerbüro für 
Interessierte	zur	Mitnahme	bereit.	Bereits	seit	8	Jahren	
erstellt die Stadt Jüterbog diesen Kalender, der sich 
sowohl bei den Jüterbogerinnen und Jüterbogern als 
auch	bei	Gästen	großer	Beliebtheit	 erfreut.	Enthält	 er	
doch viele interessante Feste, Sport- und Wanderan-
gebote, die in der Stadt und den Ortsteilen angeboten 
werden.

Im	Landkreis	Teltow-Fläming		findet	das	
Fest für Toleranz voraussichtlich am 17. 
Mai 2014 in Jüterbog statt.

Der	 Landkreis	 setzt	 auf	 die	 Kreativität	
seiner	Partner,	um	diesen	Tag	zu	einem	
Höhepunkt in der Auseinandersetzung 
um die Demokratie in unserer Region 
zu machen. Der Lokale Aktionsplan wird 
deshalb Vereine und Initiativen, die an 
diesem Tag im Sinne von Toleranz und 
Demokratie	 tätig	 werden	 wollen,	 unter-
stützen. Formen könnten z.B. Lesungen, 
Diskussionen, Theateraufführungen zum 
Thema, ein Zeichenwettbewerb, Filma-
bende, Ausstellungen oder ein Straßen-
fußballturnier sein. Wer mit einem 
eigenen	 Projekt	 oder	 bei	 der	 Vorbe-
reitung des Tages mitmachen möchte, 
meldet sich bitte bei der Koordinierungs-
stelle des Landkreises.

Bis	 zum	 04.	 März	 2014	 (Poststempel)	
können	Projektanträge	an	den	„Lokalen	
Aktionssplan“ bei der Koordinierungs-
stelle	 des	 Landkreis	 Teltow-Fläming,	
Am	 Nuthefließ	 2,	 14943	 Luckenwalde	
gestellt werden. 
Ihre	Projektidee	mailen	Sie	bitte	zunächst	
formlos an die externe Koordinierungs-
stelle	des	LAP	TF:	
lap-teltow-flaeming@gmx.de. 
Die Koordinierungsstelle setzt sich mit 
Ihnen in Verbindung und unterstützt 
Sie	 bei	 der	 Projektentwicklung	 und	

–beantragung. Alternativ können Sie 
dienstags	unter	03371/6081071	Kontakt	
aufnehmen. Weitere Informationen zur 
Projektbeantragung	 und	 die	 nötigen	
Formular	 (Ergänzungsantrag	 und	
Stammblatt	1_2014)	finden	Sie	unter		
www.lap-teltow-flaeming.de
im Downloadbereich.

Der Bürgermeister informiert über 
folgende Förder-Links:

Bundesverband deutscher Stiftungen
(mit Datenbank zu den in Deutschlang 
bestehenden Stiftungen)

http://www.stiftungen.org/

Hier	 findet	 sich	 das	 „Stiftungsverzeich-
nis des Landes Brandenburg“ in seiner 
aktuellen Version

http://www.mi.brandenburg.de/cms/
detail.php/bb1.c.312780.de

Landesjugendring Brandenburg (Stiftun-
gen und Wettbewerbe)

Aktion Mensch – 
http://www.aktion-mensch.de/

Jugend-, Kultur-, Sport- und Sozial-
stiftung der Mittelbrandenburgischen 
Sparkasse

https://www.mbs-potsdam.de/module/
foerderengagement/sozialstiftung/index.
phh?n=%2Fmodule%2Ffoerderengage
ment%2FSozialstiftung%2F

Brandenburgische Landeszentrale für 
politische Bildung
http://www.politische-bildung-branden-
burg.de/node/1947#welche

Umverteilen! Stiftung für eine solidari-
sche Welt (unbedingt nutzen)
http:// www.umverteilen.de/

F. C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeind-
lichkeit, Rassismus und Intoleranz
http://www.stiftung-toleranz.de/foerderung/

Veranstaltungs-, Sport-& 
Wanderkalender 2014



19.02.2014  Ausgabe 02/2014  Fläming Anzeiger 13

Der Eichenprozessionsspinner (Thaume-
topoea processionea) gehört zur Familie 
der	 Prozessionsspinner,	 die	 insge-
samt ca. einhundert verschiedene 
Arten umfasst. Im Volksmund wird der 
Eichenprozessionsspinner	 häufig	 mit	
dem Eichenspinner verwechselt. Der 
Eichenprozessionsspinner	 ist	 ein	 Pflan-
zen-	 und	 Gesundheitsschädling,	 der	
– wie der Name schon sagt – vornehm-
lich	an	Eichenbäumen	auftritt.	Betroffen	
sind zumeist die Gattungen Roteiche, 
Traubeneiche und Stieleiche. 
Ihren Namen verdanken die Eichenpro-
zessionsspinner ihrem typischen Verhal-
ten, gemeinsam aus ihren Nestern in die 
Eichenkronen zu prozessieren, um sich 
dort	 von	 Blättern	 zu	 ernähren.	 Eichen-
prozessionsspinner bevorzugen ein 
trocken-warmes Klima und neigen in 
sehr trockenen Jahren zur Massenver-
mehrung und geographischen Ausbrei-
tung.	Als	„Sonnenanbeter“	findet	man	sie	
vor allem in nicht zu dicht bewachsenen 
Eichen-Wäldern,	Waldrändern	 (südliche	
Ausrichtung) sowie an einzelnen Eichen-
bäumen	vor.
Der Eichenprozessionsspinner ist 
gefährlich.	 Weniger	 als	 Pflanzenschäd-
ling, sondern vielmehr als Gesundheits-
schädling.	Der	Grund:	Im	Larvenstadium	

Immer wieder Probleme mit Sperrmüll im Stadtgebiet Jüterbog
Auch 2014 wurden an alle Haushalte im 
Verbandsgebiet des SBAZV die Abfallka-
lender versandt.

Darin	 ist	 genau	 erklärt,	 wie	 und	 wo	 der	
Müll aus den Haushalten zu entsorgen ist.
Das Abholen von Sperrmüll hat der 
Abfallbesitzer durch Abrufkarten unter 
Angabe von Art und Menge des Sperr-
mülls schriftlich (auch online) oder telefo-
nisch beim Verband zu beantragen. 
Der Abholtermin wird von diesem festge-
setzt und dem Antragsteller mindestens 
5 Werktage vorher bekannt gegeben.
In den Sperrmüll gehören alle Gegen-
stände,	die	zu	groß,	eben	zu	sperrig	für	
die normale Müllabfuhr sind. 
Stellen Sie den Sperrmüll bis morgens 
um 6 Uhr am Abholtag oder frühes-
tens am Abend davor gut sichtbar und 
unfallsicher vor das Grundstück oder 
an den Straßenrand.
Steht der Sperrmüll zu lange am 
Straßenrand, wird er gerne durchwühlt 
und oftmals kommt noch Müll hinzu.

So	wächst	der	Sperrmüll	in	kürzester	Zeit	
zu einem Müllberg.
Im Buchenweg ist es zur Gewohn-
heit geworden, bei Nichtgebrauch den 
Sperrmüll ohne Abholanmeldung bzw. 
Abholtermin einfach direkt vor die 
Haustür zu stellen. Kein schöner Anblick 
wenn man dort wohnt oder als Besucher 
in unserer Stadt verweilt. Das ist laut 
Ordnungsbehördlicher Verordnung über 
die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung im Gebiet der 
Stadt Jüterbog verboten.
Verstöße können, wenn der Verursacher 
bekannt ist,  mit einer Geldbuße nach 
den Bestimmungen des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. 
Nur wer erwischt wird, kann auch 
verwarnt werden. Dazu bin ich auf die 
Mithilfe aller Bürger der Stadt angewie-
sen. So kann auf lange Sicht dieses 
Problem	gelöst	werden.
Wer beobachtet, dass Müll illegal 
entsorgt, kann das schriftlich oder 
telefonisch im Ordnungsamt der Stadt 

Jüterbog unter der Rufnummer 
03372		/	46	32	38	anzeigen.

Das Ordnungsamt wird auch weiter-
hin	 selbst	 regelmäßige	 Kontrollen	
durchführen.

Helfen Sie mit, unsere Stadt sauberer 
und attraktiver zu halten.

Schutz der Bürger vor dem Eichenprozessionsspinner
tragen die Eichenprozessionsspinner-
Raupen giftige Raupenhaare, die beim 
Menschen Symptome wie u.a. Hautaus-
schlag (Raupendermatitis), Allergie 
oder eine Entzündung von Augen sowie 
Luftwege verursachen können. 

Gefahrenabwehr  
Eichenprozessionsspinner. 

Für die Stadt Jüterbog gilt es, die Gefah-
ren, die vom Eichenprozessionsspinner 
ausgehen, im Rahmen des Gesund-
heitsschutzes so weit wie möglich einzu-
dämmen.	Dazu	gehört	insbesondere	der	
Schutz der Bürger im öffentlichen Raum.

Zu den  betroffenen Bereichen gehören:
•	 Kindergärten,	Schulen,	

Kinderspielplätze
•	 Freibäder,	Sportanlagen	etc.
•	 Öffentliche	Grünflächen	und	

Friedhöfe
•	 Städtische	Parkanlagen,	

Waldgebiete.

Die betroffenen Gebiete werden ausge-
schildert, wenn die Notwendigkeit 
besteht, wird eine Absperrung und 
Bekämpfung	in		den	betroffenen	Gebie-
ten vorgenommen. 

Die Jüterboger sollten nachfolgende 
Verhaltenshinweise unbedingt beachten:

•	 Meidung	der	Befallsflächen.
•	 Keinesfalls Gespinstnester oder 

Eichenprozessionsspinnerraupen 
berühren.

•	 Schutz unbedeckter Körperbereiche 
wie vor allem Nackenpartie, Hals, 
Arme und Beine.

•	 Verzicht auf Holzarbeiten wie Ernte- 
und	Pflegemaßnahmen	in	betroffenen	
Gebieten, solange keine Entwarnung 
vor akuter Gefahr gegeben wurde.

•	 Bei Kontakt mit Raupenhaaren trotz 
Juckreiz nicht kratzen, sofortiger 
Wechsel der Kleidung, intensives 
Abbrausen	+	ausgiebige	Haarwäsche.

•	 Giftige Raupenhaare können mit Klebe-
streifen von der Haut entfernt werden.

•	 Kontaminierte Kleidung bei 60 Grad 
in die Waschmaschine, um Raupen-
haare auszuwaschen.

•	 Nach Kontakt mit giftigen Raupen-
haaren und entsprechenden Sympto-
men wie Störungen des Allgemein-
befindens,	 allergischen	Reaktionen,	
Hautausschlag, Augenbrennen, 
Schluck- und Atembeschwerden 
sofort den Arzt aufsuchen. 
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Informationen aus der Stadtverwaltung

Der Vorstand hat sich in seiner 71. 
Vorstandssitzung mit einem Artikel in 
der MAZ vom 14.01.2014 „Kritik an der 
Flurbereinigung“ und dem Inhalt mehre-
rer	 verteilter	 Informationsblätter	 zum	
Flurbereinigungsverfahren	beschäftigt.	
Er weist einstimmig die einzelnen Kritik-
punkte zurück, da sie jeglicher Grundla-
ge entbehren!

Das	Verfahren,	das	seit	2004	läuft,	unter-
liegt	der	Aufsichtspflicht	des	Landesam-
tes	 für	 ländliche	 Entwicklung,	 Landwirt-
schaft und Flurneuordnung als obere 
Aufsichtsbehörde und dem Ministerium 
für Infrastruktur und Landwirtschaft als 
oberste Aufsichtsbehörde. 
Die Beschwerdeführer trugen ihre Kritik 
mehrmals an diese Behörden heran. 

Ihnen wurde in einer Beratung im Minis-
terium am 04.07.2013 sowie in Beant-
wortung einer Landtagsanfrage im 
September 2013 mitgeteilt, dass das 
Flurbereinigungsverfahren Oehna seit 
Beginn	 ordnungsgemäß	 entsprechend	
der gesetzlichen Vorschriften durchge-
führt wurde und somit keinerlei Anlass 
zur Kritik an der Arbeit des Vorstandes 
besteht. 

Vorstand des Flurbereinigungsverfahrens Oehna

Unberechtigte Kritik an 
der Flurbereinigung! Wahlhelfer gesucht für die Wahl der 

Europaabgeordneten, der Kreistagsab-
geordneten, der Stadtverordneten und 
der	Mitglieder	der	Ortsbeiräte	

am 25. Mai 2014 
 
Für die Durchführung der Wahl am 25. 
Mai 2014 werden Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Jüterbog gesucht, die 
das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben	und	
gern aktiv in einem Wahlvorstand als 
Beisitzer	tätig	werden	wollen.		
 
Zu den Aufgaben eines Mitgliedes im 
Wahlvorstand	 gehören	 die	 Prüfung	 der	
Wahlberechtigung	 der	 Wähler	 und	 die	
Auswertung der abgegebenen Stimmen.   
Der Einsatz der Wahlhelfer erfolgt nach 
einer Berufung durch den Wahlleiter in 
einem Wahllokal der Stadt Jüterbog.  

Die	Bereitschaftserklärung	soll	 folgende	
Angaben enthalten:  
Name,  Anschrift,  Geburtsdatum,  
telefonische Erreichbarkeit ggf. den 
Wunscheinsatzort und Einsatzzeit   
(vormittags: 7:30 – 13:00 Uhr + Auszäh-
lung ,  nachmittags 12:30 – 18:00 Uhr 
+ Auszählung bzw. ganztags 7:30 Uhr 
– 18.00 Uhr + Auszählung).  

Interessierte	 wahlberechtigte	 Personen	
der Stadt Jüterbog können sich bis zum 
02.04.2014 in der Stadtverwaltung Jüter-
bog, Markt 21, 14913 Jüterbog bei Herrn 
Tolksdorf, Wahlamt, telefonisch unter 
03372/46 31 12 oder. 03372/46 31 51 
bzw. per E-Mail unter der Adresse 
wahlen@jueterbog.de melden.  
 
Für die Ausübung der ehrenamtli-
chen	 Tätigkeit	 am	 Wahltag	 wird	 jedem	
Wahlhelfer	ein	Erfrischungsgeld	gewährt.

Wahlhelfer gesucht !

Auflösung unseres Rätsels
Das Lösungswort lautet „Kommunalwahl“
Es wurden aus allen richtigen Lösungen wieder 3 Gewinner ermittelt:

1. Frau Bergmann aus Neuheim
2. Herr/Frau U. Juhl aus Jüterbog
3. Frau Guderjahn aus Kloster Zinna

Herzlichen Glückwunsch!
Die	Präsente	können	zu	den	Sprechzeiten	im	Rathaus	Zimmer	105	(Erdgeschoss)	
abgeholt werden.
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Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste und Veranstaltungen 
der Ev. Kirchengemeinde St. Nikolai Jüterbog

Di	18.2.2014 19.00 Uhr „Treffpunkt Kirche“ im Gemeindezentrum „Sozialer Brennpunkt JB“
23.2.2014   Sexagesimae 10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindezentrum 

24. - 27.2.2014 jeweils 19.00 Uhr Ökumenische Bibelwoche in Jüterbog 

Do 27.2.2014
Gottesdienste in den Seniorenheimen:
09.30 Uhr AWO (Krankenhaus) 10.30 Uhr Abtshof (Johanniter) 

Fr	28.2.2014
Gottesdienste in den Seniorenheimen:
09.30 Uhr AWO Heim  und 10.30 Uhr Schloßstraße 
15.00	Uhr	Männerkreis	im	Gemeindezentrum	

2.3.2014    Esthomihi 08.30	Uhr	Gottesdienst	in	der	Jakobikirche
10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindezentrum mit    
Kindergottesdienst und Kirchenkaffee 

5.3.2014    Aschermittwoch 14.00 Uhr Seniorenkreis im Gemeindezentrum 
„Weltgebetstagland Ägypten, Bildervortrag“ 
18.00	Uhr	Passionsandacht	in	der	Sakristei	der	St.	Nikolaikirche

Do 6.3.2014 18.00	Uhr	Gemeindeabend	in	Markendorf	
Fr 7.3.2013 18.00	Uhr	Ökumenischer	Weltgebetstagsgottesdienst	in	der	kath.	St.	Hedwigskirche	

- anschl. Zusammenkommen in der Oase“ im Gemeindez.
9.3.2013    Invokavit 14.00 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst zum Weltgebetstag

mit Ev. Grundschule in St. Hedwig, Kirchenkaffee 
Di 11.3.2014 17.30 Uhr Landeskirchliche Gemeinschaft im Gemeindezentrum 
Mi 12.3.2014 18.00	Uhr	Passionsandacht	in	der	Sakristei	der	St.	Nikolaikirche
16.3.2014   Resminiszere 08.30	Uhr	Gottesdienst	im	Markendorf

10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Traubensaft) im Gemeindezentrum
Di	18.3.2014 19.00 Uhr „Treffpunkt Kirche“ Kreativabend im Gemeindezentrum  
Mi 19.3.2014 10.00 Uhr Gottesdienst mit den Jüngsten im Gemeindezentrum 

14.00 Uhr Gemeindenachmittag in Jakobi
18.00	Uhr	Passionsandacht	in	der	Sakristei	der	St.	Nikolaikirche

23.3.2014    Okuli 10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindezentrum 
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Glaubenskurs - Gott auf der 
Spur in Borgisdorf 

Die Themen und Termine: 
„Gott	–	wie	diese	Reise	mein	Bild	verändern	
kann“ (14. Februar 2014)
„Sinn – wie ich ihm auf die Spur komme“ 
(21. Februar 2014)
„Glaube – wie ich trotz Hindernissen weiter-
komme“ (28. Februar 2014)
„Sünde – was es damit auf sich hat“ 
(7. März 2014)
„Jesus – wo sich Himmel und Erde berüh-
ren“ (14. März 2014) 
„Christ	bleiben	–	wie	Gottes	Geist	uns	trägt“	
(21. März 2014)
„Gottesdienst – wir feiern das Fest des 
Lebens“ (Sonntag, 23. März 2014)

Weitere Auskünfte erteilt Pfarrerin R. Rohnstock: 
rrohnstock@googlemail.com. Alle Termine finden 
in Begegnungszentrum Oberlaubenstall Dorfstr. 
37 14913 Borgisdorf statt. 

18. Februar, 19.00 Uhr 
Gemeindezentrum:

„Sozialer Brennpunkt Jüterbog“
„Wisst ihr eigentlich, was hier abgeht?! “ 
so	äußert	 sich	Birgit	Nippe	auf	 die	Frage,	
welche sozialen Nöte ihr als gerichtlich 
bestellter Betreuerin in Jüterbog begeg-
nen. Gemeinsam mit der Integrations- und 
Gleichstellungsbeauftragte des Lande-
kreises TF, Christiane Witt, und Ina Albers, 
zuständig	für	Schuldnerberatung	des	Diako-
nischen Werkes TF, wird sie Einblick in die 
sozialen Brennpunkte unserer Stadt geben.

24. bis 27. Februar - Ökumeni-
sche Bibelwoche in Jüterbog

Auch in diesem Jahr laden die christli-
chen Gemeinden in Jüterbog wieder zum 
gemeinsamen Lesen in der Bibel ein. 
Die große Beteiligung in den vergange-
nen Jahren macht Mut, uns wieder an 4 
Abenden (Montag bis Donnerstag) zu 
treffen. Unter dem Motto „... Damit wir 
leben und nicht sterben“  werden wir fünf 
Abschnitten aus den Josefsgeschichten 
(aus	Buch	Genesis)	beschäftigen.	An	den	
Abenden kommen wir von 19.00 bis ca. 
20.30 Uhr zusammen.
24. Februar: Katholisches Gemeindehaus 
(Große	Str.	86):
„Geliebt und gehasst“, 1. Buch Mose 37 
25. Februar: Ev. Gemeindezentrum 
(Planeberg	71):
„Geschätzt	und	bloßgestellt“,	1.	Buch	
Mose 39,1-19 
26.  Februar: Katholisches Gemeindehaus 
„Gefragt und vergessen“, 1. Buch Mose 
39,20 - 40,23

27. Februar: Ev. Gemeindezentrum 
„Gefürchtet	und	mächtig“,	1.	Buch	Mose	42	

Gottesdienst mal selbst gemacht 
- eine interessante Idee -
Lektorenworkshop  in 

Niedergörsdorf 
Aber wie stellt man das an? Geht das denn? 
Ja, das geht! Ein Gottesdienst kann nach 
Absprache durchaus auch von dazu beauf-
tragten Laien - sogenannten „Lektoren“ - 
mit einfachen Mitteln gestaltet werden. Für 
Menschen,	die	an	einer	solchen	Lektorentä-
tigkeit interessiert sind (oder einfach mal einen 
Blick „hinter die Kulissen“ tun möchten) bieten 
wir	vom	28.2.-2.3.2014	eine	kleine	dreitägige	
Fortbildung zum Lektor/ zur Lektorin an. Ziel 
des Seminars ist es, Grundlagen zur Gottes-
dienstgestaltung und eine gewisse „Trittsicher-
heit“ in diesen Dingen zu vermitteln. Zwecks 
besserer	Planung	bitten	wir	um	verbindliche	
Anmeldung bis zum 21. Februar 2014 im 
Gemeindebüro der Kirchengemeinde Nieder-
görsdorf (Tel. 033741/ 722 35 oder per mail 
gemeinde@kirche-niedergoersdorf.de)

Pfarrerin Ines Fürstenau-Ellerbrock, 
Niedergörsdorf  

7. März  -  Weltgebetstag 2014 
aus Ägypten
Am	 ersten	 Freitag	 im	 März	 blicken	 wir	
wieder auf Menschen in einem anderen 
Land und beten für sie mit Christen in über 
170	Ländern	–	das	bedeutet	Weltgebets-
tag. Im Jahr 2014 kommt der Weltgebetstag 
(WGT) von Christinnen aus Ägypten. Beim 
Gedanken an dieses nordafrikanische 
Land	 kommen	 vielen	Menschen	 Pyrami-
den, Hieroglyphen und Tauchreviere am 
Roten Meer in den Sinn. Seit rund drei 
Jahren steht Ägypten auch für Demonst-
rationen	 auf	 dem	 Tahrir-Platz,	 politische	
Umbrüche und gewaltsame Unruhen mit 
vielen	Opfern.	Als	die	Frauen	des	ägypti-
schen Weltgebetstagskomitees mit dem 
Schreiben ihres Gottesdienstes begannen, 
ereignete sich gerade die Revolution 2011. 
Ihre Bitten und Visionen sind jedoch bis 
heute aktuell: Alle Menschen in Ägypten, 
christlich und muslimisch, sollen erleben, 
dass sich Frieden und Gerechtigkeit Bahn 
brechen, wie Wasserströme in der Wüste! 
(Jes	41,18ff.)	
Für Jüterbog und Umgebung lädt eine 
ökumenische Vorbereitungsgruppe zu 
folgenden Veranstaltungen im Rahmen 

des diesjährigen Weltgebetstages ein:
Freitag, 7. März - Weltgebetstag 
18.	00	Uhr	Ökumenischer	Gottesdienst		
in der katholischen St. Hedwigskir-
che,	 Große	 Str.	 86	 anschließend	 im	 Ev.	
Gemeindezentrum: „Zusammenkommen 
in der Oase“ –  Essen nach Rezepten 
aus Ägypten, danach freuen wir uns auf 
Gespräche	und	Begegnungen,	Aktivitäten	
sowie weitere Informationen aus Ägypten.   
Sonntag, 9. März
14.00 Uhr: Ökumenischer Familiengottes-
dienst zum Weltgebetstag aus Ägypten, 
gestaltet von den Schülern, Lehrern und 
Erziehern der Ev. Grundschule in der St. 
Hedwigskirche 
Veranstaltung im Bereich Borgisdorf:
WGT-Gottesdienst mit Kindergottesdienst 
und Brunch: 9.3., 10.00 Uhr in Borgisdorf
Veranstaltungen in der Gemeinde Oehna 
am	9.	März	jeweils		10.00	Uhr	in:	Zellen-
dorf, Oehna, Dennewitz und Rohrbeck
Treffpunkt Kirche 18. März, 19.00 Uhr 
Gemeindezentrum: Kreativabend 
Wer Freude am gemeinsamen Basteln und 
Gestalten hat, ist herzlich eingeladen! 
Es	 gibt	 folgende	Angebote:	 Duftsäckchen	
herstellen	(Schleifenbänder	bitte	mitbringen)
Naschtüten	 aus	 alten	 Kalenderblättern	
(diese	 bitte	 mit	 mitbringen,	 auch	 Bänder	
und Scheren) falten Schilder für den 
Kräutergarten	 beschriften	 (dafür	 	 Steine,	
Ziegel,	Dachpfannen	o.ä.	mitbringen)	

Spendensammlung des Diako-
nischen Werkes für Flüchtlinge
Weltweit sind Menschen wegen Krieg, 
Verfolgung und Zukunftslosigkeit auf der 
Flucht.	Viele	finden	den	Weg	bis	in	unsere	
Region,	demnächst	auch	nach	Jüterbog.	
Folgende Sachspenden werden benötigt:
•	 Beschäftigungsmaterial	 und	 Spielsa-

chen für die einzurichtenden Spielzim-
mer (keine Stofftiere!)

•	 Kinder- und Bilderbücher
•	 Baby- und Kindersachen
•	 Warme Winterkleidung für Kinder und 

Erwachsene
•	 Fahrräder	(auch	defekt)
Telefonnummer des Diakonischen Werkes 
Teltow-Fläming	e.V.:	Tel.:	03372/	441710

Passionsandachten in Jüterbog

ab	Aschermittwoch,	5.	März,	jeden	
Mittwoch	18.00	Uhr,	Passionsandacht	
in der Sakristei der Nikolaikirche

In diesem Jahr lesen wir fortlaufend die 
nach dem Zeugnis des Evangelisten 
Johannes.

Veranstaltungen in Jüterbog und in der Region
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Stand 10.02.14

Mönchenkirchplatz 4, 14913 Jüterbog
Kartenvorverkauf und Information: 
Stadtinformation, Tel. 03372/ 463113
www.moenchenkloster.jueterbog.de      
moenchenkloster@jueterbog.de 

Achtung!
Karten online unter: 

www.jueterbog.de aktueller Spielplan

Februar 2014
bis 22.06.2014 
Ausstellung „Dennewitz 1813 und 
die Folgen – 200 Jahre nach der  
Schlacht“ 
Führungen auf Anfrage 
(Tel. 03372/ 463113)

22.02.2014 17.00 Uhr
„Müntzer, Tetzel, Kohlhase – 
Reformatoren und Revoluzzer in 
der Jüterboger Geschichte! 
Unter diesen Motto bringt Henrik 
Schulze, der Jüterboger Ortschronist 
seine Sicht auf die lokalen Ereignis-
se vor 500 Jahren zum Vortrag. Der 
Bogen spannt sich vom Ablasshandel 
über den „Kanzelkrieg zu Jüterbog“ 
bis hin zur Jagd auf den Aufrührer 
Kohlhaase und der Entführung von 
Pastor	Schneidewein.

März 2014
02.03.2014 16.00 Uhr
„Von Kaffeeriechern bis 
Abtrittanbietern“ 
Berufe	aus	längst	vergangener	Zeit
Vortrag der Urania e. V. 

Dozentin: Frau 
Lohrmann
Was sagen Ihnen 
die die Worte 
Sandmann,
Hofmohr und 
Zeidler?
Auf den ersten 
Blick ist es 
nicht zu erken-
nen, aber das 
waren Berufe 
vergangener 

Jahrhunderte.	Die	Aufzählung	skurri-
ler	Professionen	könnte	noch	fortge-
setzt werden, aber wir möchten nicht 
alles vorweg nehmen.  Mehr dazu 
erfahren Sie in einem Vortrag von 
Frau	Lohrmann	(Urania)	am	2.	März	

Veranstaltungen in der Stadt und in der Umgebung

Kulturquartier Mönchenkloster Jüterbog Februar / März
2014 um 16.00 Uhr im Kulturquartier 
Mönchenkloster. 
Sie können gespannt sein, es gab 
Tätigkeiten,	 die	 können	 wir	 uns	
heute nicht mehr vorstellen. Sie 
werden staunen und auch ein wenig 
schmunzeln.

08.03.2014 19.30 Uhr
Herbert & Herbert
Jaecki Schwarz  & Wolfgang Winkler
über Freundschaft, TV-Kommissare 
und das Leben 
„Mit dir möchte ich nicht verheiratet sein“  
Zwei gestandene Schauspieler, das 
Kommissar-Duo Schmücke & Schnei-
der	 vom	 TV-	 Polizeiruf,	 blicken	 auf	
die Höhe- und 
Tiefpunkte ihrer 
Zusammenar -
beit, reden über 
die Zipperlein 
zweier	 älterer	
Herren – freund-
lich und frozelig 
– mit absoluter 
Entertainerquali-
tät.	Seit	1996	sind	
Jaecki Schwarz 
und Wolfgang Winkler als Hauptkom-
missare Schmücke und Schneider im 
»Polizeiruf	110«	auf	Verbrecherjagd.
Ein	pfiffiges,	sympathisches	und	skurri-
les Kommissar-Duo. Der freundlich-
frotzelige Umgang, den die beiden 
pflegen,	 sorgte	 für	 beste	Unterhaltung	
und wurde zu einem Markenzeichen. 
Wie in der Rolle, so im Leben? – mag 
sich mancher Zuschauer gefragt haben, 
zumal beide Schauspieler durch ihre 
langjährige	 Film-	 und	 Theaterarbeit	
lange	vor	dem	Polizeiruf	bereits	bekannt	
und beliebt waren. Der Journalist Andre-
as Kurtz hat die Ankündigung des bevor-
stehenden Ruhestandes der Haupt-
kommissare – zum Anlass genommen, 
die Schauspieler zu befragen. Genauer 
gesagt:	 in	 Plaudereien	 zu	 verstricken.	
Beim Rückblick auf fast zwei Jahrzehn-
te gemeinsame Ermittlerkarriere setzen 
sie ihren launigen Schlagabtausch fort. 
Da geht es schon mal um die Zipperlein 
zweier	 älterer	 Herren,	 um	 die	 kulina-	
rischen Vorlieben des einen und die 
Trinkgewohnheiten des anderen und 
natürlich auch um mehr oder weniger 
talentierte Kollegen. 
In vergnüglichen Anekdoten berichten 
sie über ihre Erlebnisse vor und hinter 

der Kamera und über ihre Freundschaft. 
Und schließlich geben sie Auskunft 
über ihre Laufbahn, über Filme, die 
Bestand haben, und solche, auf die sie 
gut	hätten	verzichten	können,	über	mit	
Leidenschaft gespielte Rollen und nicht 
zuletzt	über	ihre	Pläne.	Denn	Kommis-
sare	 kann	 man	 in	 Pension	 schicken,	
Vollblutschauspieler aber nicht.
Karten: 
Stadtinformation im Kulturquartier, Tel. 
03372/ 463113 oder 
Online unter: www.jueterbog.de  
 aktueller Spielplan

21.03.2014  19.30 Uhr 
„Sehnsucht nach Schottland“
Dia-Multi-Visions-Show, 
Roland Marske, Jules Verne Berlin
Die Bilderreise führt nach  Edinburgh 
und Glasgow und 
in die Highlands – 
entlang der zerklüf-
teten Westküste, 
wo es jede Menge 
romantische Burgen, 
einsame	Strände	und	
Hochmoore zu entde-
cken gibt, hinaus zu 
den windzerzausten Inseln der Hebri-
den und bis hoch zu den Orkney-Inseln. 
Natürlich geht es auch zum düsteren 
Loch Ness auf die Suche nach dem 
berühmten Monster des Sees.

22.03.2014 17.00 Uhr
Frühlingskonzert “Der Wind hat mir ein 
Lied erzählt”
Das Ensemble Baroccolo aus Dresden 
wird für uns bekannte und beliebte 
Salon- und Filmmusiken von Kompo-
nisten wie  Johann Strauß, Johannes 
Brahms,	Friedrich	Holländer,	Emmerich	
Kálmán, Jaques Offenbach, Irving 
Berlin, Edward Elgar, Ron Goodwin 
und anderen spielen. Lassen Sie sich 
überraschen!
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26.03.2014 10.00 Uhr
„Die Bremer Stadtmusikanten“
musikalisches	Märchen	nach	den	Brüdern	Grimm	für	Kinder	
ab	5	Jahre;	MusikTheater	PampelMuse	aus	Potsdam

27.03.2014 18.00 Uhr
„Haste Töne“ 
Kammerkonzert der Flötenklasse der Kreismusikschule 
Teltow-Fläming,	 Außenstelle	 Jüterbog	 „Wilhelm	 Kempff“,	
Leitung: Frau Schindler

Am 23. April 2014 ist der schönste 
Tages des Jahres für alle Lesefreun-
de,	 denn	 es	 wird	 eines	 der	 ältesten	
und doch ewig jungen Kulturgüter der 
Welt gefeiert: 
Das Buch!
Da geteilte Freude bekanntlich doppel-
te Freude ist, machen die Stiftung 
Lesen und der Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels in Koope-
ration mit der Kampagne „Vorsicht 
Buch!“ Lesefreunde bundesweit zu 
Buchschenkern:
Alle, die sich bis zum 
28. Februar 2014 unter 
http://www.welttag-lesefreunde.de/ 

registrieren, können aus einer Liste mit 11 Titeln ihr Lieblings-
buch	auswählen.	Zur	Auswahl	stehen:
 
Fitzek, Sebastian: Der Seelenbrecher, Droemer Knaur
Franzen, Jonathan: Die Korrekturen, Rowohlt
Fried, Amelie: Der Mann von nebenan, Heyne
Heldt, Dora: Ausgeliebt, dtv
Lelord,	Francois:	Hectors	Reise,	Piper	
Martel, Yann: Schiffbruch mit Tiger, S. Fischer
Meyer, Deon: Weißer Schatten, Aufbau 
Nesbø, Jo: Rotkehlchen, Ullstein 
Patterson,	James:	Ave	Maria,	Blanvalet
Pullman,	Philip:	Der	Goldene	Kompass,		Carlsen	
Zinßmeister,	Deana:	Das	Pestzeichen,	Goldmann	

Mit etwas Glück ist man einer von 20.000 Buchschenkern 
und	 erhält	 zwischen	 dem	 16.	 und	 23.	 April	 in	 der	 gewählten	
Buchhandlung oder Bibliothek (z.B. der Stadtbibliothek Jüter-
bog!)  ein persönliches Buchpaket mit zehn Exemplaren dieses 
Titels zum Verschenken an Freunde, Bekannte, Verwandte oder 
aber	gänzlich	Unbekannte.
Ziel der Aktion ist es, über ein persönliches Buchgeschenk und 
das Teilen von Lesefreude auch diejenigen für das Lesen zu 
begeistern, die bisher wenig oder gar nicht zum Buch greifen.

Machen Sie mit! Verschenken Sie mit uns am Mittwoch, dem 
23. April 2014, Lesefreude. Bereits 2012 haben wir Lesefreunde-
Bücher vor unserer Bibliothek verteilt. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie in diesem Jahr mit dabei sind.

Das Team der Stadtbibliothek Jüterbog

Lesefreunde teilen Lesefreude

28.03.2014  20.00 Uhr
„Robbie Doyle Band“ mit Irish Folk
Audioguide für die Stadt Jüterbog und das Museum (audio-visuell)
Ausleihe an der Stadtinformation bis 3 Std. 6,- € (Stadt), 4,- € 
(Museum)

Auf Anfrage! 
Militärhistorische	Stadtroute	–	Führung	durch	Jüterbog	II
Treffpunkt:	Parkstraße	/	Ecke	Lindenstraße
Anmeldung und Information: Jüterbog, Tel. 03372/ 463113 (Stadt-
information im Kulturquartier oder Museum, Tel. 03372/ 463144)

Zusätze und Änderungen vorbehalten!
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Ausstellung im Kreishaus vom 10. Februar 
bis	14.	März	2014	wieder	zu	sehen

Über die ehemalige Heeresversuchsstelle 
Kummersdorf-Gut informiert vom 10. Febru-
ar	bis	zum	14.	März	2014	eine	Ausstellung	
im Kreishaus in Luckenwalde.

Folge der Weltkriege
Diese	 Konversionsfläche	 im	 Landkreis	
Teltow-Fläming	ist	von	besonderer	Bedeu-
tung.	 Hier	 befindet	 sich	 nur	 die	 erste	
Wirkungsstätte	 Wernher	 von	 Brauns.	
Das	Gelände	 diente	 der	 Entwicklung	 von	
Waffentechnik in den beiden Weltkriegen 
- mit den bekannten verheerenden Folgen 
- und gilt auch als „Wiege“ der Raumfahrt.
Gleichzeitig	 ist	 es	 Grabstätte	 von	 mehre-
ren hundert Kriegstoten. Die genaue Zahl 
ist nicht bekannt, möglicherweise ließen 
bis zu 2000 Menschen am Ende des II. 

VERANSTALTUNGEN DAS HAUS 
FEBRUAR/MÄRZ:

Freitag, 21.02.2014, 19:00 Uhr: 
Kamingespräch
Hans-Joachim	 Frank	 im	 Gespräch	
mit Frau Dr. Uta Schorlemmer, Magis-
ter Artium (Theaterwissenschaften, 
Polonistik,	Germanistik).
Frau	Dr.	Uta	Schorlemmer	ist	beruflich	
tätig	als	Dramaturgin,	Theaterpädago-
gin und Theaterwissenschaftlerin. Sie 
arbeitete	einige	Jahre	im	theater	89.
Eintritt: frei

Freitag, 28.02.2014, 20:00 Uhr, 
Einlass ab 19:00 Uhr: 
Comedy-Lesung mit Tatjana Meissner
Wenn Tatjana Meissner zur 

DAS HAUS - Kulturzentrum Altes Lager
Comedy-Lesung ihres neuen Romans 
„Herr	 Möslein	 ist	 tot“	 einlädt,	 dürfen	
sich die Zuschauer auf pointiert vorge-
lesene Geschichten freuen, aber 
auch auf offenherzig vorgetragene 
Anekdoten, die beim Zusammenprall 
zukünftigen Wissens, Altersweisheit 
und	 Selbstreflexion	 mit	 unverschäm-
ten	 DDR-Kellnern,	 Ex-Männern	 und	
Hausbuchverantwortlichen entstehen.
Eintritt: 15,00 €

Samstag, 01.03.2014, 12:00 Uhr: 
MASLENIZA
Das russische Fest zur Begrüßung des 
Frühlings. Russische Küche, Kuchen-
basar	und	viele	Überraschungsgäste.
Organisation „Raduga - Altes Lager e. V.“
Eintritt: Erwachsene 4,00 €, Kinder 2,00 €

Heeresversuchsstelle Kummersdorf
Weltkrieges hier ihr Leben.
Die	Natur	auf	dem	Gelände	ist	besonders	
wertvoll.	 Hier	 befinden	 sich	 Flora-Fauna-
Habitat- und Naturschutzgebiete.

Ein besonderes Denkmal
Seit Januar 2007 steht die ehemalige 
Heeresversuchsstelle Kummersdorf-Gut 
unter Denkmalschutz. Grund dafür ist ihre 
herausragende historische Bedeutung 
als Ort der Auseinandersetzung mit Krieg 
und Kriegsfolgen. Mit über 2000 Hektar ist 
sie eines der größten Denkmale im Land 
Brandenburg und dazu das einzige, das 
zugleich technisches, Bau-, Boden- und 
Gartendenkmal ist.

Konzept für die zukünftige Nutzung
Die	 Projektgruppe	 Heeresversuchsstel-
le Kummersdorf hat 2010 ein Konzept für 
die	zukünftige	Nutzung	des	Geländes,	das	

seit 2012 dem Land Brandenburg gehört, 
erarbeitet. Unter dem Titel  Museum in der 
Natur - Dokumentations- und Forschungs-
zentrum Kummersdorf-Gut soll das 
ursprünglich der Vorbereitung von Kriegen 
dienende	Gelände	zu	einem	friedlichen	Ort	
der	 Bildung	 und	 der	 kritischen	 Reflexion	
umgestaltet werden.
Die Ausstellung im Kreishaus will die Öffent-
lichkeit mit dem Denkmal und seinem Natur-
raum bekannt machen. Die sehenswerten 
Fotos von Robert Schmidt (Wünsdorf) 
zeigen die Vielzahl der noch erhaltenen 
Gebäude	 und	Anlagen	 im	 Zusammenwir-
ken mit der Natur.

Weitere	 Informationen	 zum	 Projekt	 auf	
der Homepage des Brandenburgischen 
Museumsverbands unter: http://www.
museen-brandenburg.de/413.0.html

Montag, 03.03.2014, 14:00 Uhr: 
Seniorennachmittag
Herr	Knuppe	unterhält	die	Gäste	mit	
Akkordeonmusik
Eintritt: 1,00 €, Kaffee und Kuchen 3,00 €

Kastanienallee 21
14913 Altes Lager

Telefon:	033741/71304,	Fax:	80870
E-Mail: info@dashaus-alteslager.de
Web: www.dashaus-alteslager.de

Öffnungszeiten:
dienstags bis freitags 
10.00 bis 14.00 Uhr
Tourist-Information: 
Ostern bis Ende Oktober: 
samstags, sonntags und an Feiertagen 
10.00 bis 13.00 Uhr
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Vereine und Verbände

Veranstaltungen im Nachbarschaftsheim
Monat März 2014

03.03.2014 
13.15 Uhr Spielenachmittag - Treff für 
 Skat- und Rommèfreunde

14.00 Uhr SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose II“  
   
04.03.2014
14.00 Uhr SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose I“  

06.03.2014
09.30 Uhr BSV Vorstandssitzung 

14.00 Uhr SHG 
 „Leben mit Depressionen“ 

14.00 Uhr SHG „Epilepsie“  

10.03.2014
13.15 Uhr Spielenachmittag - Treff für 
 Skat- und Rommèfreunde

14.00 Uhr SHG
 „Aktiv gegen Osteoporose II“  

11.03.2014
14.00 Uhr Frauentagsfeier der SHG 
 Anmeldeschluss am 
 04.03.2014  Frau Henze 
	 03372/443788	 	

13.03.2014
14.00 Uhr SHG
 „Gemeinsam gegen Krebs“ 

17.03.2014
13.15 Uhr Spielenachmittag - Treff für 
 Skat- und Rommèfreunde 

14.00 Uhr SHG
 „Aktiv gegen Osteoporose II“  

18.03.2014
14.00 Uhr SHG
 „Aktiv gegen Osteoporose I“  
  
19.03.2014
10.00 Uhr BSV 
 Verkehrsteilnehmerschulung 

14.00 Uhr 1. Stammtischrunde der 
 SHG Thema:  
 Die Mitarbeiter vom Bürger-
 büro stellen sich vor und 
 berichten über ihre Arbeit 
 
20.03.2014
14.00 Uhr SHG „Diabetiker-Jüterbog“

24.03.2014
13.15 Uhr Spielenachmittag - Treff für 
 Skat- und Rommèfreunde

14.00 Uhr SHG
 „Aktiv gegen Osteoporose II“  

25.03.2014
13.00 Uhr DRK Weiterbildung für 
 Mitarbeiter der Sozialstation 

26.03.2014
13.00 Uhr DRK Weiterbildung für 
 Mitarbeiter der Sozialstation 
27.03.2014
14.00 Uhr Spielenachmittag - Wer hat 
 Lust auf Rommé und 
 andere Spiele, der ist bei 
 uns richtig  
31.03.2014
13.15 Uhr Spielenachmittag - Treff für 
 Skat- und Rommèfreunde 
14.00 Uhr SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose II“  
   
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, 
 Donnerstag
 9.00 - 17.00 Uhr 
Anschrift:   Schillerstraße 44  
	 Tel.:	03372/443788	
Ansprechpartner: Frau Henze

Neben unseren Veranstaltungen 
können Sie auch folgende Leistun-
gen in Anspruch nehmen:  
 
SOZIALSTATION - Ärztehaus  
03372/441144 24 h Rufbereitschaft 
Hauskrankenpflege	/	Pflegeversicherung

BETREUUNGSGRUPPE	 	
03372/443788	 	 	 	
für ALZHEIMERKRANKE

www.nachbarschaftsheim-jueterbog.de
E-Mail: nachbarschaftsheim@online.de
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Samstag,	08.	März
Geschichtsbezogene Wanderung im 
Naturschutzgebiet Interessantes bei 
einer Wanderung um und im ehema-
ligen Mehlsdorf erleben (NSG Forst 
Zinna-Jüterbog-Keilberg)
Leitung: Gerd Talchau, Dorfgemeinschaft 
Felgentreu e. V.
Treff: Naturhaus Felgentreu, 10.00 Uhr, 
Dauer ca. 3 Stunden
Hinweis: 
Anfragen unter Tel. 033734/50206

Sonntag,	09.	März
Grenzwanderung - Teil 1
Ab dem Naturhaus in der Ortsmitte 
wandern wir in Richtung Osten auf der 
Gemarkungsgrenze. Auf dem Wander-
weg der Stiftung Naturlandschaften 
Brandenburg geht es an der Grenze 
des ehemaligen Truppenübungsplatzes 
Jüterbog entlang.
Leitung: Falk Kubitza, Heimatverein 
Jüterboger Land e.V.

Datum  Uhrzeit Kursnummer Titel    
Do	 27.02.2014	 18:00	 U50187	 	Freie	Software	richtig	einsetzen
Sa 01.03.2014 10:00 U20502  Malen wie Bob Ross - Landschaftsmalerei  
Di	 04.03.2014	 17:45	 U50818	 	Medienkompetenz	für	pädagogische	Fachkräfte	
Mi	 12.03.2014	 17:00	 U30115	 	Entspannen	mit	Progressiver	Muskelentspannung	
Do	 13.03.2014	 18:00	 U50188	 	Umwandeln	von	CD‘s	in	mp3		

Stiftung Naturlandschaften Brandenburg
Treff: Naturhaus Felgentreu, 14.00 Uhr, 
Dauer ca. 2 Stunden
Hinweis: 
Anfragen	unter	Tel.	03372/400498

Sonntag,	23.	März
Wanderung zur Keilbergaussicht
Den weiten Ausblick von der höchsten 
Erhebung	der	Stiftungsflächen	genießen
Leitung: Gerhard Maetz
Treff:	Pechüle,	vor	ehem.	Gasthaus	„Zur	
Friedenseiche“	 (Pechüler	 Dorfstr.	 74),	
14.00 Uhr, Dauer ca. 2,5 Stunden

Sonntag,	30.	März
Die Natur erwacht aus dem Winterschlaf
Exkursion	 auf	 den	 Stiftungsflächen	
Jüterbog. Wir wandeln auf den Spuren 
des Frühlings im Naturschutzgebiet
Leitung: Andreas Hauffe, Stiftung Natur-
landschaften Brandenburg
Treff: Bahnhof Luckenwalde (Ausgang 
Berliner	Platz),	13.00	Uhr,	
Dauer ca. 4-5 Stunden

Hinweis: Anmeldung erbeten unter Tel. 
03372/4407350	 oder	 0160/94714845,	
E-Mail: hauffe@stiftung-nlb.de, Spende 
erbeten.

Da die Veranstaltungen auf einem 
ehemaligen Truppenübungsplatz statt-
finden,	muss	vor	Betreten	des	Geländes	
eine	 Haftverzichtserklärung	 unterzeich-
net werden. Eine Spende wird erbeten.

Anika Niebrügge
Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit
Schulstr. 6
14482	Potsdam

Tel.:     0331 / 7453101
Fax:     0331 / 74093-23
Mobil:		0160	/	94154280
niebruegge@stiftung-nlb.de
www.stiftung-nlb.de
www.wildkorridor.de

Veranstaltungen der Volkshochschule

vhs-Universität	 –	 Internetvorträge	 live	
am	PC	immer	von	19	bis	20.30	Uhr

Mi, 12.03.2014: Die Industrialisierung 
Europas -  Der Übergang von agrari-
schen zu industriellen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsformen im „langen 19. 
Jahrhundert“
Prof.	 Dr.	 Armin	 Owzar,	 Geschichte	 der	
Neuzeit,	 Universität	 Nouvelle	 Sorbonne	
/	Paris	3
 
Mi, 19.03.2014: Menschliche Intuition 
- Intuitive Entscheidungsprozesse und 
deren neurale Grundlagen
Dr.  rer. nat. Kirsten Volz, Werner Reich-
ardt Centre for Integrative, Neuroscience 
(CIN),	Universität	Tübingen
Anmeldung und Information in der 
VHS-TF, 14943 Luckenwalde, Am Nuthe-
fließ	2,	Tel.	03371/	608-3140	bis	-3148,	
E-Mail:	 vhs@teltow-flaeming.de	 oder	
online:	vhs.teltow-flaeming.de

Volkshochschule wird mobil
Die	erste	offizielle	App	der	Volkshochschu-
len in Deutschland ist an den Start gegan-
gen. Sie steht ab sofort kostenlos in den 
Appstores	 von	 iOS	 (Apple	 iPhone)	 und	
Google (Android) zum Download bereit.  
Tausende Angebote von Volkshoch-
schulen bundesweit sind mit der vhsApp 
verknüpft und können direkt von unter-
wegs gebucht werden.  „VHS to go“ ist 
damit	 Realität.	 Mit	 der	 App	 angespro-
chen werden insbesondere junge 
Erwachsene:	 „Bildet	 Euch	 beruflich	
weiter, lernt andere Kulturen kennen, tut 
etwas	 für	 Euer	Wohlbefinden	 und	Eure	
Fitness, informiert Euch über politische 
Themen oder taucht ein in eine von über 
50 Fremdsprachen – mit der vhsApp nur 
einen Klick entfernt“, lautet ihre Botschaft.  
Die vhsApp ist eine gemeinsame 
Entwicklung von Volkshochschulen, 
VHS-Landesverbänden,	 dem	Deutschen	
Volkshochschul-Verband (DVV) sowie 
dessen Tochterunternehmen, dem 

Sprachprüfungsanbieter telc – language 
tests. Technisch umgesetzt wurde sie von 
der Berliner Agentur A&B One Digital. 

Weitere Infos gibt es unter 
volkshochschule.de.
Neben den Links zur App sind dort auch 
die Übungsvideos und natürlich die 
bundesweite	Kurssuche	zu	finden.
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Sonstiges

Dem Handwerk im Landkreis Teltow-
Fläming	 widmete	 sich	 der	 Neujahrs-
empfang 2014. Er fand am heutigen 17. 
Januar 2014 im Kreishaus in Lucken-
walde statt. Traditionell wurden bei der 
Veranstaltung	die	Teltow-Fläming-Preise	
verliehen. Sie gehen – passend zum 
jeweiligen Motto der Veranstaltung – an 
Menschen, die sich besondere Verdiens-
te um den Landkreis erworben haben.  
 
Ausgezeichnet wurden:
Erich-Detlef Claasen aus Jüterbog 
Jörg	Peschke	aus	Ludwigsfelde	
Hartmut Quappe aus Blankenfelde 

Das Gruppenbild zeigt Laudator Ralph 
Bührig, Wirtschaftsminister Ralf Christoffers, 
Preisträger Hartmut Quappe, Landrätin 
Kornelia Wehlan, Preisträger Jörg Peschke, 
Preisträger Erich-Detlef Claasen, Laudator 
Andreas Schulz, Laudator Jürgen Rose und 
Kreistagsvorsitzender Christoph Schulze 
(v. l. n. r.), alle Fotos: Landkreis TF. 

Teltow-Fläming-Preise 
verliehen Vorschläge	 zur	 Prämierung	 gesucht	 –	

Bewerbungen	bis	15.	März	2014	möglich

Dieses Jahr wird im Landkreis Teltow-
Fläming	 wieder	 ein	 Denkmalpflegepreis	
verliehen. Damit würdigt der Landkreis 
besondere Initiativen zur Rettung, Wieder-
herstellung und Nutzung von Denkmalen.

Nach gründlichen Überlegungen, wie 
Kreistagsabgeordnete, Fachleute und 
Verwaltung die geeigneten Kandidaten für 
den	 Denkmalpflegepreis	 Teltow-Fläming	
finden,	wurde	 im	 vergangenen	 Jahr	 eine	
neue Richtlinie verabschiedet. Diese 
regelt,	 wer	 sich	 um	 den	 Preis	 bewerben	
oder damit geehrt werden kann. Dazu 
gehören in erster Linie Eigentümer von 
Denkmalen, die in der jüngeren Vergan-
genheit ein Denkmal vorbildlich saniert 
haben. Ebenso angesprochen sind Verei-
ne, die sich ehrenamtlich um die Erhaltung 
eines Denkmals verdient gemacht haben.  
Sie können sich selbst bewerben, aber 
auch vorgeschlagen werden. Nach einer 
Vorprüfung durch die untere Denkmal-
schutzbehörde des Kreises treffen die 
Abgeordneten des Kreistags die Auswahl.

Wenn Sie sich also in besonderer Weise 
für die Erhaltung eines Denkmals einge-
setzt haben, bewerben Sie sich! Und wenn 
Sie jemanden kennen, der Ihrer Meinung 
nach	 den	 Denkmalpflegepreis	 verdient	
hat, schlagen Sie ihn oder sie bitte vor! 

Denkmalpflegepreis TF 2014
Bewerbungen	und	Vorschläge	reichen	Sie	
bitte	bis	zum	15.	März	2014	bei	der	unteren	
Denkmalschutzbehörde des Landkrei-
ses	Teltow-Fläming	 formlos	 ein.	Aus	 den	
beigefügten Unterlagen sollte hervor-
gehen,	 warum	 die	 Person,	 der	 Verein	
oder die Initiative den Denkmalpreis Ihrer 
Meinung nach verdient hat. Sind z. B. über 
die gesetzlichen Bestimmungen hinaus 
Maßnahmen umgesetzt worden, die dem 
Denkmal besonders zugute kamen? 
Hat sich ein Verein besonders engagiert 
oder ideenreich für die Erhaltung eines 
Denkmals eingesetzt? 

Bedenken Sie bei Ihrem Vorschlag 
oder Ihrer Bewerbung, dass Fotos vom 
Denkmal,	Zeitungsartikel,	Pläne	usw.	sehr	
hilfreich sind, damit sich die Abgeordneten 
ein Bild machen können und die richtige 
Auswahl treffen.

Der	 Denkmalpflegepreis	 Teltow-Fläming	
ist	 eine	 Würdigung	 und	 Wertschätzung.	
Ein Geldpreis ist damit nicht verbunden, 
aber eine schöne, eigens hierfür entworfe-
ne	Plakette,	die	der	stolze	Eigentümer	an	
seinem Denkmal anbringen darf. 

Die	Preisverleihung	findet	am	Freitag	vor	
dem Tag des offenen Denkmals, also am 
12. September 2014, in einem feierlichen 
Rahmen statt.
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In	 den	 Monaten	 Februar,	 März	 und	April	
jeweils Freitags in der Zeit von 16:00-19:30 
Uhr	und	Samstags	 in	der	Zeit	 von	08:30-
15:30 Uhr veranstaltet die Waldbauern-
schule Brandenburg e.V. wieder eine neue 
Weiterbildung für Waldbesitzer.
Schulungsthemen sind Sachkunde-
nachweis	 Chemie/PSM,	 Forstschutz,	
Förderung, Holzmarkt, Waldinventur im 

 Region  
 (Referent)  Veranstaltungs- Ort  Termin  Anschrift 

 Wittstock 
 (Nowak)   Gasthof Scharfenberger Krug 	28.02./	01.03.  16909 Wittstock OT Scharfenberg 

	Scharfenberg	28

 Belzig 
 (Schmitt)  	Gaststätte	Zur	Erholung 	07.03./	08.03. 	14806	Belzig	OT	Werbig	Werbiger 

 Dorfstraße 1

 Rathenow 
 (Nowak) 	Landgasthof	Märkisch	Ceres	  14.03./ 15.03. 	14789	Bensdorf	OT	Vehlen 

	Bergstraße	38

 Nauen 
 (Meyer)  	Gasstätte	Havelland  21.03./ 22.03.  14621 Schönwalde-Glien OT Grünefeld 

	Grünefelder	Dorfstr.8

 Lehnin 
 (Schmitt)   Hotel Markgraf  21.03./ 22.03.  14797 Kloster Lehnin OT Lehnin 

 Friedenstraße 13

	Perleberg 
 (Meyer)  	Gaststätte	Lübzower	Schweiz 	28.03./	29.03. 	19348	Perleberg	OT	Lübzow 

 Dorfstraße 24

 Beelitz 
 (Schmitt)   Café Zum Kirschbaum  04.04./ 05.04.  14547 Beelitz OT Körzin 

 Körzin 20

Kleinprivatwald, Grenzen und Nachbar-
schaftsrecht, Waldbau und Waldökono-
mie: Einführung und Vorbereitung einer 
Praxisübung	 mit	 anschließender	 Praxis-
übung und -auswertung: Hiebsmaßnah-
me selbst planen, auszeichnen.
Alle interessierten Waldbesitzer sind herzlich 
eingeladen. Es wird ein Unkostenbeitrag 
von 30 EUR erhoben. Schulungstermine 

Weiterbildung für Waldbesitzer.
finden	Sie	im	Internet	auf	der	Seite	
www.waldbauernschule-brandenburg.de 
oder unten. Da die Veranstaltungen nur bei 
mindestens	 8	 Teilnehmern	 durchgeführt	
werden können, wird um vorherige Anmel-
dung gebeten, 
per Telefon unter 033 920-506 10, 
per E-Mail waldbauern@t-online.de 
oder	in	Ihrer	zuständigen	Oberförsterei.

Schulungstermine:
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